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► Zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

Kombinationsstudiengang Master of Education für das Lehramt  
Gymnasium/Gesamtschule 

Abschlussbezeichnung Master of Education 

Studienform Präsenz ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☐ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 MRVO ☐ 

Berufs- bzw. ausbil-
dungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 MRVO ☐ 

Studiendauer (in Semestern) 4 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 120 

Bei Masterprogrammen konsekutiv ☒ weiterbildend  ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 
(Datum) 

Wintersemester 2005/06 

Aufnahmekapazität 
(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

520 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger 

511 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Absolven-
tinnen und Absolventen 

456 Pro Semester ☐ 
 

Pro Jahr ☒ 

* Bezugszeitraum: 2013–2019  
 

Verantwortliche Agentur  AQAS e. V. 

Zuständige/r Referent/in Ninja Fischer 

Akkreditierungsbericht vom 13.10.2021 
 

  

Hochschule Ruhr-Universität Bochum 

Ggf. Standort  
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Teilstudiengang 01 Evangelische Religionslehre 

Zugeordneter Kombinationsstudiengang Master of Education für das Lehramt  
Gymnasium/Gesamtschule 

Abschlussbezeichnung Master of Education 

Studienform Präsenz ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☐ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 MRVO ☐ 

Berufs- bzw. ausbil-
dungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 MRVO ☐ 

Studiendauer (in Semestern) 4 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 31 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☒ weiterbildend  ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 
(Datum) 

2007 

Aufnahmekapazität 
(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

36 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger 

14 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Absolven-
tinnen und Absolventen 

25 Pro Semester ☐ 
 

Pro Jahr ☒ 

* Bezugszeitraum: Studienjahr 2019/20 (Studienanfänger/innen) 
Studienjahr 2017/18 (Absolvent/inn/en) 
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Teilstudiengang 02 Katholische Religionslehre 

Zugeordneter Kombinationsstudiengang Master of Education für das Lehramt  
Gymnasium/Gesamtschule 

Abschlussbezeichnung Master of Education 

Studienform Präsenz ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☐ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 MRVO ☐ 

Berufs- bzw. ausbil-
dungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 MRVO ☐ 

Studiendauer (in Semestern) 4 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 31 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☒ weiterbildend  ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 
(Datum) 

1.10.2005 

Aufnahmekapazität 
(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

44 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger 

32 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Absolven-
tinnen und Absolventen 

34 Pro Semester ☐ 
 

Pro Jahr ☐ 

* Bezugszeitraum: Anfänger*innen: 2013/14–2017/18; Absolvent*innen: 
2012/13–2016/17  
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Teilstudiengang 03 Philosophie/Praktische Philosophie 

Zugeordneter Kombinationsstudiengang Master of Education für das Lehramt  
Gymnasium/Gesamtschule 

Abschlussbezeichnung Master of Education 

Studienform Präsenz ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☐ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 MRVO ☐ 

Berufs- bzw. ausbil-
dungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 MRVO ☐ 

Studiendauer (in Semestern) 4 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 31 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☒ weiterbildend  ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 
(Datum) 

1.10.2005 

Aufnahmekapazität 
(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

32 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger 

34,6 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Absolven-
tinnen und Absolventen 

27,8 Pro Semester ☐ 
 

Pro Jahr ☒ 

* Bezugszeitraum: WS 2012/13 bis einschließlich SoSe 2019 
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Ergebnisse auf einen Blick 

Teilstudiengang 01 „Evangelische Religionslehre“ 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbericht (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien ge-
mäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengängen gemäß § 24 Abs 3 Satz 1 und § 25 Abs. 1 
Satz 5 MRVO 

Die gemäß § 11 LABG NRW und § 25 Abs. 1 Satz 3 und 4 MRVO einzubeziehenden Gutachter stimmen der 
Aufnahme des Teilstudiengangs in die Akkreditierung des Kombinationsstudiengangs für das Lehramt an Gymna-
sien und Gesamtschulen (M.Ed.) der Ruhr-Universität Bochum zu.  
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Teilstudiengang 02 „Katholische Religionslehre“ 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbericht (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien ge-
mäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengängen gemäß § 24 Abs 3 Satz 1 und § 25 Abs. 1 
Satz 5 MRVO 

Die gemäß § 11 LABG NRW und § 25 Abs. 1 Satz 3 und 4 MRVO einzubeziehenden Gutachter/innen stimmen 
der Aufnahme des Teilstudiengangs in die Akkreditierung des Kombinationsstudiengangs für das Lehramt an Gym-
nasien und Gesamtschulen (M.Ed.) der Ruhr-Universität Bochum zu.  
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Teilstudiengang 03 „Philosophie/Praktische Philosophie“ 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbericht (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien ge-
mäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengängen gemäß § 24 Abs 3 Satz 1 und § 25 Abs. 1 
Satz 5 MRVO 

Der gemäß § 11 LABG NRW und § 25 Abs. 1 Satz 3 und 4 MRVO einzubeziehende Gutachter stimmt der Auf-
nahme des Teilstudiengangs in die Akkreditierung des Kombinationsstudiengangs für das Lehramt an Gymnasien 
und Gesamtschulen (M.Ed.) der Ruhr-Universität Bochum zu.   
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Kurzprofile der Studiengänge 

Kombinationsstudiengang 

Als grundsätzliches Ziel der Lehrerausbildung für das Lehramt Gymnasium/Gesamtschule gibt die Ruhr-Uni-
versität Bochum (RUB) an, fachwissenschaftliche, fachdidaktische, bildungswissenschaftliche und schulprak-
tische Anteile des Lehramtsstudiums in ein produktives, an den professionsbezogenen Anforderungen des 
Lehrerberufs ausgerichtetes Verhältnis zueinander zu setzen. Das Studium in den beiden gewählten Unter-
richtsfächern und in Bildungswissenschaften soll in Verbindung mit den schulpraktischen Ausbildungselemen-
ten das notwendige Basiswissen für das spätere Berufsfeld und für den Unterricht in den gewählten Fächern 
vermitteln. Außerdem soll durch das Studium die Reflexionsfähigkeit hinsichtlich der Sachthemen und Anfor-
derungen des Berufsfelds Schule sowie des Unterrichts als den Kernbereichen professioneller Tätigkeit von 
Lehrerinnen und Lehrern entwickelt werden. Die fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen, erziehungswissen-
schaftlichen und schulpraktischen Ausbildungselemente sollen insgesamt zu einer wissenschaftlich begrün-
deten Urteilsfähigkeit in Bezug auf den Unterricht in den Fächern, auf die fachübergreifenden pädagogischen 
Handlungsdimensionen sowie auf die Entwicklung der Schule als Institution führen. Durch das Praxissemester 
sollen darüber hinaus berufsrelevante praktische Kompetenzen forschungsbasiert gefördert und erprobt wer-
den. Ebenso sollen im Studium grundlegende Kompetenzen für den inklusiven Unterricht in heterogenen Lern-
gruppen sowie für die Tätigkeit als Lehrkraft in der digitalen Welt erworben werden. 

Die Gesamtverantwortung für den Master of Education-Studiengang der RUB liegt bei der Professional School 
of Education (PSE) der RUB. Aufgabe der PSE ist gemäß Selbstbericht die strategische (Weiter-)Entwicklung 
der Lehrerbildung, die Sicherstellung der Qualitätsentwicklung im Lehramtsstudium und die besondere Profilie-
rung in der fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Forschung als Basis einer forschungsnahen Lehre. 

Der Master of Education-Studiengang baut auf einem sechssemestrigen Bachelorstudium auf. Aus dem Stu-
dienangebot der RUB können folgende Unterrichtsfächer gewählt werden: Biologie, Chinesisch, Deutsch, Eng-
lisch, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geographie, Geschichte, Griechisch, Italienisch, Japanisch, 
Katholische Religionslehre, Latein, Mathematik, Pädagogik, Philosophie/Praktische Philosophie, Physik, Rus-
sisch, Sozialwissenschaften (Politikwissenschaft, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften), Spanisch und 
Sport. Die Kombinationsmöglichkeiten sind durch die Lehramtszugangsverordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen vorgegeben. 

An der RUB können gemäß Selbstbericht in dem vorangehenden polyvalenten Bachelorstudium von zwei 
unterrichtsbezogenen Studienfächern neben fachwissenschaftlichen Grundlagen erste fachübergreifende 
lehramtsspezifische bzw. schul- oder berufsfeldpraktische Anteile (Berufsfeldpraktikum, Eignungs- und Orien-
tierungspraktikum) studiert bzw. absolviert werden. Im darauf aufbauenden viersemestrigen Master of Educa-
tion-Studiengang haben das bildungswissenschaftliche Studium (20 CP) sowie die fachdidaktischen Anteile 
und fachwissenschaftliche Vertiefungen nach Darstellung der RUB größeres Gewicht (29 CP je Fach, davon 
15 CP Fachdidaktik, inklusive 5 CP für inklusionsorientierte Anteile der Fachcurricula). Die Verantwortung für 
das Studium der Unterrichtsfächer liegt bei den entsprechenden Fachbereichen. In das Masterstudium ist da 
außerdem das Praxissemester (25 CP) integriert. 

Im Rahmen des Praxissemesters liegt der Erwerb von 12 CP in der Verantwortung der RUB, der andere Teil 
in der des ZfsL und der Schulen. Die RUB gibt an, damit den Vorgaben des Lehrerausbildungsgesetzes 
(LABG) zu folgen. Im Rahmen des universitären Anteils am Praxissemester entfällt ein Anteil von 8 CP auf die 
Bildungswissenschaften und auf die beiden Unterrichtsfächer jeweils 2 CP. Grundsätzlich gilt für die Ausge-
staltung die „Rahmenkonzeption zur strukturellen und inhaltlichen Ausgestaltung des Praxissemesters im lehr-
amtsbezogenen Masterstudiengang". 
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Teilstudiengang 01 „Evangelische Religionslehre“ 

Als grundsätzliches Ziel der Lehrerausbildung für das Lehramt Gymnasium/Gesamtschule gibt die Ruhr-Uni-
versität Bochum (RUB) an, fachwissenschaftliche, fachdidaktische, bildungswissenschaftliche und schulprak-
tische Anteile des Lehramtsstudiums in ein produktives, an den professionsbezogenen Anforderungen des 
Lehrerberufs ausgerichtetes Verhältnis zueinander zu setzen. 

Die Inhalte des Teilstudiengangs Evangelische Religionslehre im Rahmen des Master of Education-Studiums 
bauen auf das im Bachelorstudium erworbene, breite fachwissenschaftliche Grundwissen auf. Die Kenntnisse 
sollen durch fachwissenschaftliche Studien zu exemplarischen Themenfeldern entsprechend der gewählten 
Lehrveranstaltungen innerhalb der Module vertieft werden. Dabei wird auch die Vermittlung von fachspezifi-
schen Kompetenzen für den Unterricht in heterogenen Lerngruppen in der Auseinandersetzung mit inklusi-
onsbezogenen Fragestellungen und von Aspekten der Digitalisierung sowie die Auseinandersetzung mit au-
ßerschulischen Lernorten als fester Bestandteil der Lehrangebote genannt.  

 

Teilstudiengang 02 „Katholische Religionslehre“ 

Die Katholisch-Theologische Fakultät in Bochum bietet das theologische Vollstudium Magister/Magistra The-
ologiae (MagTheol), das Zwei-Fach-Bachelorstudium mit konsekutivem Masterprogramm sowie das Studium 
der Katholischen Religionslehre im Master of Education-Studium an. Zwischen ihnen bestehen Übergangs-
möglichkeiten, ebenso soll qualifizierten Absolventinnen und Absolventen ein Zugang zur Promotion ermög-
licht werden. Damit haben die Studierenden die Möglichkeit, nach dem fachwissenschaftlichen Bachelorstu-
dium in den fachwissenschaftlich orientierten Zwei-Fach-Masterstudiengang zu wechseln oder zur Vorberei-
tung auf das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen den M.Ed.-Studiengang zu wählen. Eine Zulas-
sungsbeschränkung besteht nicht. Die Katholische Fakultät beschreibt ihr Selbstverständnis mit dem Motto 
„Glauben. Denken. Heute“. Im Dialog zwischen religiöser Vielfalt, urbaner Säkularität und traditionellem Ka-
tholizismus möchte die Fakultät für das Lehramtsstudium ein Ort sein, der religiöse Lern- und Bildungspro-
zesse angesichts aktueller Herausforderungen wie Inklusion und Heterogenität zukunftsfähig werden lässt.  

Als grundsätzliches Ziel der Lehrerausbildung für das Lehramt Gymnasium/Gesamtschule gibt die Ruhr-Uni-
versität Bochum (RUB) an, fachwissenschaftliche, fachdidaktische, bildungswissenschaftliche und schulprak-
tische Anteile des Lehramtsstudiums in ein produktives, an den professionsbezogenen Anforderungen des 
Lehrerberufs ausgerichtetes Verhältnis zueinander zu setzen. Der Teilstudiengang Katholische Religionslehre 
ist eingebettet in das Gesamtkonzept der Lehrerbildung an der RUB und richtet sich an angehende Lehrerin-
nen und Lehrer des Faches Katholische Religionslehre an Gymnasien und Gesamtschulen. Ziel ist es, fach-
wissenschaftliche, fachdidaktische und schulpraktische Anteile des Lehramtsstudiums in ein produktives, an 
den professionsbezogenen Anforderungen des Lehrerberufs ausgerichtetes Verhältnis zueinander zu setzen. 
So verfolgt das Fachstudium das Ziel den Studierenden neben fachwissenschaftlichen Studien und Vertiefun-
gen, etwa im Sinne eines Forschenden Lernens, eine Konzentration auf fachdidaktische Studien zu ermögli-
chen. Anknüpfend an das Bachelorstudium sollen die Studierenden zum selbstständigen und lebenslangen 
Lernen befähigt werden und eine entsprechende forschende Haltung ausbilden. Dabei wird nicht nur eine 
Vertiefung der im Bachelorstudium erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse sowohl innerhalb der katholischen 
Theologie als auch darüber hinaus etwa innerhalb des Optionalbereiches (hier z. B. der Umgang mit sprach-
licher Heterogenität im Rahmen des DSSZ-Moduls) unter einer dezidiert lehramtsspezifischen Perspektive 
angestrebt, sondern auch ein durchgängiger, durch einen stetigen Reflexionsprozess begleiteter Berufsfeld-
bezug in Gestalt der Verbindung von Theorie und Praxis. 
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Teilstudiengang 03 „Philosophie/Praktische Philosophie“ 

Als grundsätzliches Ziel der Lehrerausbildung für das Lehramt Gymnasium/Gesamtschule gibt die Ruhr-Uni-
versität Bochum (RUB) an, fachwissenschaftliche, fachdidaktische, bildungswissenschaftliche und schulprak-
tische Anteile des Lehramtsstudiums in ein produktives, an den professionsbezogenen Anforderungen des 
Lehrerberufs ausgerichtetes Verhältnis zueinander zu setzen. Das Fachstudium richtet sich insgesamt an Ba-
chelor-Absolvent/inn/en des Fachs Philosophie oder anderer fachaffiner Studiengänge, bei dem im Rahmen 
des Optionalbereichs o.ä. der Lehramtstrack absolviert wurde. Das Studium soll dazu dienen die fachlichen 
Kompetenzen und Kenntnisse aus dem grundständigen, fachlichen Bachelorstudium unter Berücksichtigung 
der NRW-Schulcurricula (Kernlehrpläne, zentrale Abiturvorgaben) aufzugreifen, weiter zu vertiefen und mit 
dem Erwerb philosophiedidaktischer Expertise zu verbinden. Neben der Vermittlung einer fachlichen Souve-
ränität, die sich problem- und lebensweltorientiert auf Unterrichtsszenarien beziehen soll, werden Binnendif-
ferenzierung, Heterogenität und Inklusion sowie aktuelle Problemstellungen, die aus der sogenannten Digita-
lisierung erwachsen, von der Hochschule als wichtige Querschnittsthemen im Studium der Philosophie/Prak-
tischen Philosophie dargestellt.  

In Bezugnahme auf das Leitbild der Universität und anknüpfend an das Bachelorstudium möchte das Studien-
fach Philosophie/Praktische Philosophie die Befähigung zum selbstständigen und lebenslangen Lernen, die Ver-
mittlung von Strategien zur problemorientierten Vertiefung von Fachwissen mit Blick auf Erfordernisse der Un-
terrichtspraxis und die Befähigung der Studierenden, vor allem durch das Modul „Praxisbezogene Studien“ eine 
selbstkritische, reflektierende und forschende Grundhaltung auszubilden, befördern. Insbesondere durch das 
fachbezogene Konzept des forschenden Lernens in Verbindung mit dem Praxissemester soll es den Studieren-
den ermöglicht werden, theoretische Annahmen auf praktische Situationen anzuwenden und zu überprüfen. 
Ausgewählte Projekte und Unterrichtsvorhaben sollen auch in Zusammenarbeit mit dem Alfried-Krupp-Schüler-
labor der Ruhr-Universität Bochum mit Schülerinnen und Schülern erprobt werden. 
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Zusammenfassende Qualitätsbewertungen des Gutachtergremiums 

Übergreifende Hinweise der Gutachterinnen und Gutachter 

Mit Blick auf die Lehrerbildung positiv aufgefallen ist die wertschätzende Haltung der Hochschulleitung gegen-
über dem Masterstudiengang an der Ruhr-Universität insgesamt sowie gegenüber den betrachteten Fächern. 
Hinsichtlich der vorliegenden Teilstudiengänge haben die Konzepte und erst im vergangenen Wintersemester 
über die neue Prüfungsordnung eingeleiteten Veränderungen einen guten Eindruck hinterlassen und die Gut-
achterinnen und Gutachter sind gespannt, ob die erwarteten positiven Effekte zum Beispiel zur weiteren Opti-
mierung der Abschlüsse in der Regelstudienzeit eintreten werden. Es ist deutlich geworden, dass die häufig 
längere Studiendauer auf unterschiedliche Faktoren zurückzuführen ist. Neben dem Umstand, dass an der Ruhr-
Universität wie an den meisten anderen Universitäten der Anteil der Studierenden, die neben dem Studium einer 
Erwerbstätigkeit zur Finanzierung des Lebensunterhalts nachgehen, hoch ist, scheint eine Herausforderung 
auch weiterhin das Praxissemester zu sein. Hier ist die Ruhr-Universität offensichtlich bemüht die Rahmenbe-
dingungen, auf die sie nur eingeschränkt Einfluss hat, so optimal wie möglich zu gestalten, zum Beispiel durch 
Blended Learning in den Begleitseminaren und den Versuch der Akquise von mehr Praktikumsplätzen an Schu-
len in der näheren Umgebung, um die Fahrtzeiten für die Studierenden und den Organisationsaufwand zu ver-
ringern. Ein weiterer Aspekt, der eine Verlängerung des Studiums bedingen kann, ist der Übergang vom Studium 
in den Vorbereitungsdienst. Da die Semesterzeiten und der Start des Referendariats an den Zentren für schul-
praktische Lehrerausbildung (ZfsL) nicht deckungsgleich sind, scheint es auch hier zu Verzögerungen zu kom-
men, da einige Studierende zur „Überbrückung“ und Entzerrung der Abschlussphase ein zusätzliches Studien-
semester in Kauf nehmen. Darüber hinaus sollte aber den Einschätzungen der Studierenden folgend auch wei-
terhin ein Augenmerk auf die Abstimmung der einzelnen Studienbestandteile gelegt werden, damit sich Lehrver-
anstaltungen und Prüfungen der beiden (bzw. durchaus häufig auch drei) Fächer und der Bildungswissenschaf-
ten in den drei Studiensemestern sowie im Praxissemester mit den Veranstaltungen am ZfsL nicht überschnei-
den; gerade bei Fächerkombinationen von Geistes- und Naturwissenschaften scheint es gelegentlich zu Friktio-
nen zu kommen, die weiterhin in den Blick genommen werden sollten.  

Ergänzend möchten die Gutachterinnen und Gutachter anregen, das Notenspektrum deutlicher auszuschöp-
fen, um einer Wettbewerbsverzerrung vorzubeugen. Ebenso könnte das BAföG als Studienfinanzierungsmög-
lichkeit intensiver beworben werden, das nach Darstellung der Hochschulleitung im Vergleich zu anderen Uni-
versitäten in Deutschland durch RUB-Studierende weniger beantragt wird.  

 

Teilstudiengang 01 „Evangelische Religionslehre“ 

Der Teilstudiengang hat die Gutachterinnen und Gutachter vollumfänglich überzeugt. Bei den Gesprächen 
konnte die Fakultät ehrliche und überzeugende Antworten, die durch Selbstkritik und Offenheit für Anregungen 
gekennzeichnet waren, auf die Fragen der Gutachterinnen und Gutachter geben. Gleiches gilt für die feststell-
bare hohe Identifikation der Lehrenden und Verantwortlichen mit dem Lehramts-Masterstudiengang.  

Auch die Reaktion der Evangelisch-Theologischen Fakultät zum Umgang mit der durch das Land gerade ge-
änderten Sprachanforderungen wird positiv wahrgenommen. Der Ansatz, dass die Fakultät nun diskutieren 
und klären werden muss, wie sie hiermit umgeht, hat überzeugt, da die Frage auch weiterhin ein eher sensibles 
Thema darstellt.  

Bezüglich der Planungen zum konfessionell-kooperativen Religionsunterricht sei ergänzend auf die Empfeh-
lungen des Evangelischen Fakultätentags aus dem Jahr 2018 verwiesen.  

Bei den beiden Theologien ist die Ruhr-Universität auf einem guten Weg, die Studierenden auf die Planungen 
und Realitäten des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts (KoKoRU) vorzubereiten. Eine ökumenische 
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Zusammenarbeit sollte aber weiterhin im Fokus bleiben, aktuelle Entwicklungen sollten verfolgt und universitäts-
intern zukünftig verstärkt in der Tandemlehre aufgehen. Der Grad der Verbindlichkeit der Berücksichtigung von 
KoKoRU sollte zudem erhöht werden, zum Beispiel durch die Erwähnung in den Modulbeschreibungen. Vor dem 
Hintergrund schulischer Entwicklungen und Anforderungen im Kontext der Fachgruppe ist die Beteiligung der 
(Praktischen) Philosophie am Diskurs über zukünftige Modelle des Zusammenwirkens der Unterrichtsfächer 
Evangelische Religion, Katholische Religion und Philosophie wünschenswert.  

Abschließend möchte das Begutachtungsteam den erfreulichen Umgang mit Fragen der Förderung der Ge-
schlechtergerechtigkeit und Diversität bei Stellenbesetzungen in den vergangenen Jahren sowie deren The-
matisierung in der Lehre positiv hervorheben.  

 

Teilstudiengang 02 „Katholische Religionslehre“ 

Der Teilstudiengang hat die Gutachterinnen und Gutachter in seiner Konzeption überzeugt, auch wenn auffäl-
lig ist, dass die Modulbeschreibungen der fachwissenschaftlichen Studienanteile in ihrer Aussagekraft und im 
Detailgrad von denen der fachdidaktischen Module abweichen. Die Gutachterinnen und Gutachter gehen da-
von aus, dass dies u. a. den laufenden Besetzungsverfahren geschuldet ist und dass eine Konkretisierung 
nach Abschluss der Verfahren unter Einbezug der neuen Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber erfolgen 
wird. In diesem Zusammenhang möchten die Gutachterinnen und Gutachter unterstreichen, dass die Beach-
tung der Geschlechtergerechtigkeit in diesen Verfahren sowie bei der Stellenvergabe im Mittelbau Priorität 
eingeräumt werden sollte, auch wenn der Nachwuchsmangel in einigen Bereichen unabhängig davon bereits 
eine Herausforderung in Stellenbesetzungsverfahren darstellt. Die bereits angestoßenen Bemühungen sollten 
zudem nach außen hin sichtbarer gemacht werden.  

Besonders überzeugt hat die Gutachterinnen und Gutachter die Umsetzung des forschenden Lernens im Stu-
dium sowie das weitreichende und engmaschige Beratungsangebot der Studierenden in der Katholisch-The-
ologischen Fakultät.  

Bei den beiden Theologien ist die Ruhr-Universität auf einem guten Weg, die Studierenden auf die Planungen 
und Realitäten des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts (KoKoRU) vorzubereiten. Eine ökumeni-
sche Zusammenarbeit sollte aber weiterhin im Fokus bleiben, aktuelle Entwicklungen sollten verfolgt und uni-
versitätsintern zukünftig verstärkt in der Tandemlehre aufgehen. Der Grad der Verbindlichkeit der Berücksich-
tigung von KoKoRU sollte zudem erhöht werden, zum Beispiel durch die Erwähnung in den Modulbeschrei-
bungen. Vor dem Hintergrund schulischer Entwicklungen und Anforderungen im Kontext der Fachgruppe ist 
die Beteiligung der (Praktischen) Philosophie am Diskurs über zukünftige Modelle des Zusammenwirkens der 
Unterrichtsfächer Evangelische Religionlehre, Katholische Religionlehre und Philosophie wünschenswert.  

 

Teilstudiengang 03 „Philosophie/Praktische Philosophie“ 

Die Konzeption des Teilstudiengangs stellte sich für die Gutachterinnen und Gutachter in der Verzahnung von 
Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Begleitung des Praxissemesters als durchgängig erfreulich dar. Beson-
deren Eindruck hinterließ dabei der damit in Einklang stehende Umgang mit dem Lehramtsstudium, der durch 
eine durchdachte und gezielte Auswahl von Lehrveranstaltungen in der Fachwissenschaft gekennzeichnet ist. 
Gleiches gilt für die gelungene Kompetenzorientierung in der Weiterentwicklung des facheigenen Prüfungs-
systems und für die Versuche, alle Lehrenden aus beiden philosophischen Instituten für die besonderen An-
forderungen des Lehramtsstudiums zu begeistern. Lediglich Bemühungen zur Gewährleistung der Geschlech-
tergerechtigkeit bei Stellenbesetzungen sind aus Sicht der Gutachterinnen und Gutachter auch im Fachbe-
reich Philosophie ausbaufähig. 
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Für die Gutachterinnen und Gutachter wurde in den Gesprächen ein hohes Maß an Kritikbewusstsein und 
eine hohe Selbstreflexion aller Beteiligten deutlich, die darin gipfelte, dass eigentlich alle durch die Gutachten-
den angesprochenen diskussionswürdigen Aspekte von den engagierten Lehrenden in der Philosophie selbst 
schon in den Horizont genommen waren. Der positive Eindruck wurde zudem durch die hohe Zufriedenheit 
der Studierenden unterstrichen, die diese explizit verbalisierten und die sich selbst auch gedanklich in die 
kontinuierliche Weiterentwicklung des Teilstudiengangs einbeziehen ließen. 



Akkreditierungsbericht: Ruhr-Universität Bochum, M.Ed., Bündel Geisteswissenschaften 1 

 

 
17 / 52 

I. Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

(gemäß Art. 2 Abs. 2 SV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 MRVO) 

 

I.1 Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Alle Teilstudiengänge umfassen gemäß § 4 der „Gemeinsamen Prüfungsordnung für den Studiengang „Master 
of Education“ (M.Ed.) mit dem Berufsziel Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen“ (GPO) eine Regelstu-
dienzeit von vier Semestern. 

Das Kriterium wurde hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte auf der Ebene des Kombinati-
onsstudiengangs überprüft (vgl. Prüfbericht zum Modell vom 17.02.2020). 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.2 Studiengangsprofile (§ 4 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Es handelt sich um Teilstudiengänge, die im Rahmen eines konsekutiven, kombinatorischen Masterstudien-
gangs mit lehramtsbezogenem Profil gewählt werden können.  

Das Kriterium wurde hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte auf der Ebene des Kombinati-
onsstudiengangs überprüft (vgl. Prüfbericht zum Modell vom 17.02.2020). 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.3 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Das Kriterium wurde hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte auf der Ebene des Kombinati-
onsstudiengangs überprüft (vgl. Prüfbericht zum Modell vom 17.02.2020). 

Folgende fachspezifische Regelungen treten hinzu:  

Für die Zulassung zum Fachstudium der Evangelischen Religionslehre sind das Graecum und das Latinum 
oder das Hebraicum erforderlich. Eine Zulassung unter der Auflage ist möglich, das Graecum und das Latinum 
oder das Hebraicum bis zur Anmeldung zu den Veranstaltungen in Modul 1 nachzuweisen. Das obligatorische 
Beratungsgespräch erfolgt im Fach Evangelische Religionslehre durch die Studienfachberaterinnen und Stu-
dienfachberater sowie die Prüfungsberechtigten. Hierüber wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

Das Studium der Katholischen Religionslehre baut auf die im fachwissenschaftlich orientierten Bachelorstu-
dium der Katholischen Theologie erworbenen Kenntnisse auf. Ein entsprechender oder vergleichbarer Ab-
schluss ist Voraussetzung dafür, sich für den Teilstudiengang „Katholische Religionslehre“ einschreiben zu 
können. Vor dem Einstieg in das Masterstudium ist eine Eingangsstudienberatung obligatorisch, über die eine 
Bescheinigung ausgestellt wird. Als Studienvoraussetzungen sind zudem altsprachliche Kenntnisse vorzuwei-
sen. Gefordert werden gemäß § 5 der Fachspezifischen Bestimmungen sowohl das Latinum als auch 
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Grundkenntnisse des Altgriechischen und Hebräischen im Umfang von insgesamt 5 CP. Die Sprachkenntnisse 
sind spätestens bis zur Anmeldung zum Praxissemester nachzuweisen, eine Zulassung zum Studium unter 
Auflagen ist in Ausnahmefällen möglich.   

Fachspezifisch ist ein obligatorisches Beratungsgespräch wahrzunehmen. § 5 der Fachspezifischen Bestim-
mungen regelt darüber hinaus, dass Sprachkenntnisse auf dem Niveau des ‚Kleinen Latinums‘ oder das Grae-
cum erforderlich sind. Eine Zulassung ist unter der Auflage möglich, die Sprachkenntnisse in Latein oder das 
Graecum bis spätestens zur Anmeldung der ersten Modulprüfung im Fach Philosophie/Praktische Philosophie 
nachzuweisen. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.4 Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Das Kriterium wurde hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte auf der Ebene des Kombinati-
onsstudiengangs überprüft (vgl. Prüfbericht zum Modell vom 17.02.2020). 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.5 Modularisierung (§ 7 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Das Kriterium wurde hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte auf der Ebene des Kombinati-
onsstudiengangs überprüft (vgl. Prüfbericht zum Modell vom 17.02.2020). 

Das Curriculum des Teilstudiengangs Evangelische Religionslehre umfasst die drei Module „Schulische Di-
daktik und Praxis“, das u. a. das obligatorisch zu absolvierende Vorbereitungs- sowie das Begleitseminar zum 
Praxissemester enthält, „Exemplarische Themen des Religionsunterrichts“ und den Wahlbereich, der die In-
tegration des Schülerlabors vorsieht. Die Hochschule gibt an, dass die Module jeweils fachdidaktische und 
fachwissenschaftliche Anteile in unterschiedlicher Ausprägung umfassen und sich jeweils auf ein bis maximal 
zwei Semester erstrecken. Abgesehen von den Pflichtveranstaltungen zum Praxissemester können die Stu-
dierenden aus dem Lehrangebot der Fakultät entsprechend der Fachspezifischen Bestimmungen wählen.  

Das Erlernen des Faches im aktiven theologischen Diskurs unter- und miteinander wird als Leitprinzip der Lehre 
in der Evangelischen Religionslehre genannt. Vor allem in Seminaren soll Raum gegeben werden, um Frage-
stellungen in der Gruppe zu erörtern. Neben Vorlesungen werden ergänzend auch Online-Angebote genannt, 
insbesondere unterstützende Moodle-Kurse. Daneben verweist die Fakultät im Bereich der Bibelwissenschaften 
im Bachelorstudium auf die Nutzung reiner eLearning-Kurse, die zukünftig auf andere Bereiche ausgeweitet 
werden soll.  

Das Fachstudium der Katholischen Religionslehre bietet sechs Module, von denen vier zu studieren sind. 
Dabei sollen die beiden Pflichtmodule A I „Religiöses Lernen“ und A II „Religionsunterrichtliche Praxis (Vorbe-
reitung, Begleitung und Nachbereitung des Praxissemesters)“ in Verbindung mit dem Praxissemester einen 
religionsdidaktischen Schwerpunkt bilden. Die vier weiteren Module (B: „Vom Gott Jesu Christi sprechen“; C: 
„Wege und Formen des Christseins erkunden“; D: „Ethische und philosophische Fragestellungen diskutieren“; 
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E: „Theologische Herausforderungen annehmen“) beinhalten gemäß Selbstbericht sowohl Veranstaltungen 
aus dem Bereich der Fachwissenschaften als auch aus dem Bereich der Fachdidaktik und zielen auf die Ver-
tiefung der im Bachelorstudium erworbenen Kenntnisse und deren Erweiterung im Hinblick auf religiöse 
Lehr-/Lernprozesse in der Schule ab. Von diesen vier Modulen sind zwei Module nach Wahl zu studieren 
(Wahlpflichtmodule). 

Das Studium des Faches Philosophie/Praktische Philosophie im M.Ed.-Studiengang der Ruhr-Universität glie-
dert sich in drei Module: das Modul „Philosophiedidaktik“, das Modul „Fachwissenschaft“ und das Modul „Pra-
xisbezogene Studien“ im Umfang von 10 bzw. 11 CP (inkl. 2 CP für das Praxissemester).  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.6 Leistungspunktesystem (§ 8 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Das Kriterium wurde hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte auf der Ebene des Kombinati-
onsstudiengangs überprüft (vgl. Prüfbericht zum Modell vom 17.02.2020). Alle Teilstudiengänge haben einen 
Umfang von 29 LP. Zusätzlich entfallen auf jeden Teilstudiengang jeweils 2 LP, die formal dem Praxissemester 
zugeordnet sind. 

Dem exemplarischen Studienverlaufsplan des Teilstudiengangs Evangelische Religionslehre folgend, verteilt 
sich die Arbeitsbelastung im Fachstudium bei einem Studienstart im Wintersemester wie folgt: 1. Semester 
7 CP, 2. Semester 8 CP, 3. Semester 7 CP (begleitend zum Praxissemester), 4. Semester 9 bzw. 26 CP, falls 
die Masterarbeit im Fach geschrieben wird. Bei einem Studienstart im Sommersemester ist der Erwerb von 
9 CP im 1., 7 CP im 2., 7 CP im 3. (begleitend zum Praxissemester) und 8 CP im 4. Semester ggf. zzgl. 17 CP 
für die Anfertigung der Masterarbeit vorgesehen.  

Gemäß exemplarischem Studienverlaufsplan erwerben die Studierenden im 1. Semester 8 CP, im 2. Semes-
ter 12 CP, im 3. Semester 3 CP und im 4. Semester 8 CP bzw. in den genannten Semester 6,5 CP, 11,5 CP, 
3 CP und 10 CP.  

Der exemplarische Studienverlaufsplan sieht vor, dass die Studierenden im 1. und 2. Semester im Fach je-
weils 9 CP erwerben, im 3. Semester 6 CP (inkl. 2 CP für das Praxissemester und begleitend hierzu) und im 
4. Semester 7 CP sowie ggf. zusätzlich 17 CP für die Masterarbeit, falls sie im Fach geschrieben wird.   

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

 

Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV) 

Sachstand/Bewertung 

Das Kriterium wurde hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte auf der Ebene des Kombinati-
onsstudiengangs überprüft (vgl. Akkreditierungsbericht zum Model und den Bildungswissenschaften vom 
22.4.2021). 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  
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II. Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 StAkkrStV i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a StAkkrStV und §§ 11 bis 16; §§ 19 bis 21 und § 24 Abs. 4 MRVO) 

 

II.1 Schwerpunkte der Bewertung/Fokus der Qualitätsentwicklung 

Fächerübergreifend möchte das Begutachtungsteam die übersichtlichen, gut nachvollziehbaren Unterlagen 
positiv hervorheben, die es ermöglicht haben, dass sich die Gespräche bei der Begehung auf die wenigen 
offenen Fragen fokussieren konnten. Hierbei wurden u. a. Fragen zu den Gründen für die Überschreitung der 
Regelstudienzeit, zur Berücksichtigung des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts (KoKoRU) und zu 
den Planungen der möglichen Anpassung der Sprachanforderungen in den beiden theologischen Fächern 
sowie zur Berücksichtigung der Geschlechtergerechtigkeit in Stellenbesetzungsverfahren der Katholisch-The-
ologischen Fakultät sowie in der Philosophie besprochen. 

Die vorliegenden Teilstudiengänge wurden im letzten Akkreditierungszeitraum angemessen weiterentwickelt 
und neben Empfehlungen aus früheren Akkreditierungen wurden die Änderungen in den Vorgaben der Lehr-
erbildung angemessen berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund hat das Begutachtungsteam keine Mängel 
identifizieren können.  

 

II.2 Kombinationsmodell 
Die Lehramtsausbildung an der Ruhr-Universität Bochum ermöglicht den Studierenden das Masterstudium für 
das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen. Der dazu angebotene kombinatorische Master of Education-
Studiengang besteht aus jeweils zwei unterrichtsfachbezogenen Teilstudiengängen nach Wahl der Studieren-
den (je 31 CP), dem obligatorischen Teilstudiengang Bildungswissenschaften (20 CP), dem Praxissemester 
(25 CP, davon werden je zwei CP den Unterrichtsfächern zugerechnet) sowie der abschließenden Masterar-
beit (17 CP), die in einem Unterrichtsfach oder den Bildungswissenschaften geschrieben werden kann. 

Als Unterrichtsfächer können die Teilstudiengänge Biologie, Chemie, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Evange-
lische Religionslehre, Französisch, Geographie, Geschichte, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Katholische 
Religionslehre, Latein, Mathematik, Pädagogik, Philosophie/Praktische Philosophie, Physik, Russisch, Sozi-
alwissenschaften, Spanisch und Sport gewählt werden. Eines der gewählten Fächer muss Biologie, Chemie, 
Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte, Latein, Mathematik, Physik, Evangelische Religionslehre, Katho-
lische Religionslehre, Philosophie/Praktische Philosophie, Spanisch oder Sozialwissenschaften sein. 

Fächerübergreifende Aspekte des kombinatorischen Master of Education-Studiengangs wurden im Rahmen 
der sogenannten Modellbetrachtung begutachtet. Die im vorliegenden Bündel erfolgte Bewertung der Teilstu-
diengänge bezieht sich daher auf teilstudiengangsspezifische Aspekte, eine Bewertung des Modells ist dem 
Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungswissenschaften vom 22.4.2021 zu 
entnehmen. 

 

II.3 Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 MRVO) 
a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte zur Darstellung des Sachstands und Bewertung des 
Kriteriums wird auf den Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungswissen-
schaften vom 22.4.2021 verwiesen.  
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b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Teilstudiengang 01 „Evangelische Religionslehre“ 

Sachstand 

Die Studierenden sollen durch das Studium des Fachs „Evangelische Religionslehre“ dazu befähigt werden, 
aus der Perspektive christlicher Anthropologie entsprechende Erziehungs- und Bildungsziele im religiösen 
Feld zum einen kritisch zu analysieren, zum anderen solche Ziele religiöser Lernprozesse selbst zu formulie-
ren. Dabei sollen allgemeindidaktische Konzeptionen weithin rezipiert werden. Darüber hinaus ist vorgesehen 
diese – insbesondere unter dem Gesichtspunkt der anzustrebenden theologisch-religionspädagogischen 
Kompetenz – durch die Planung religiöser Lernprozesse im schulischen Religionsunterricht religionsdidaktisch 
zu konkretisieren. Unter dieser Leitperspektive sollen die Studierenden ein grundlegendes Wissen über die 
komplexe Beziehung „Religion und Schule“ in Vergangenheit und Gegenwart, über die Theorien religiöser 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und über Gesellschaft und Religion in der Gegenwart erwerben. 
Im Verbund fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Studienangebote soll sich den Studierenden das Po-
tenzial der jüdisch-christlichen Tradition für die Identitätsbildung von Individuen unter den Bedingungen der 
modernen Gesellschaft eröffnen. Die Befähigung zu theologisch-religionspädagogischer Kompetenz stellt so-
wohl ein Ziel des Studiums als auch eine Perspektive für die spätere Berufspraxis mit Blick auf die Initiierung 
und Inszenierung religiöser Lernprozesse dar. Dabei soll der Fokus auf der persönlichen Auseinandersetzung 
mit den fachwissenschaftlichen Inhalten und Perspektiven ein besonderes Gewicht erhalten, weil die Fakultät 
die Klärung eigener Glaubensfragen und theologischer Positionen als eine zentrale Voraussetzung für erfolg-
reichen Religionsunterricht erachtet. 

Die Inhalte des Teilstudiengangs Evangelische Religionslehre im Rahmen des Master of Education-Studiums 
sollen auf das im Bachelorstudium erworbene, fachwissenschaftliche Grundwissen sowie auf die im Optional-
bereich gewonnenen Praxiserfahrungen und erworbenen Kompetenzen aufbauen. Diese sollen um fachwis-
senschaftliche Kenntnisse und wissenschaftliche Arbeitsmethoden ergänzt und durch die Vermittlung der fach-
didaktischen Kompetenzen erweitert werden. Durch die Verknüpfung von fachwissenschaftlichen und fachdi-
daktischen Veranstaltungen sollen die Kenntnisse und Fähigkeiten vertieft zu einer theologisch religionspäda-
gogischen Kompetenz führen. Dazu sollen theologische Grundthemen erarbeitet und unter Einbeziehung der 
religionsdidaktischen Gesichtspunkte auf das schulische Praxisfeld hin konzipiert werden. Die fachwissen-
schaftlichen Kenntnisse sollen anhand exemplarischer Themenfelder vertieft werden. Dabei wird auch die 
Vermittlung von fachspezifischen Kompetenzen für den Unterricht in heterogenen Lerngruppen in der Ausei-
nandersetzung mit inklusionsbezogenen Fragestellungen und von Aspekten der Digitalisierung sowie die Aus-
einandersetzung mit außerschulischen Lernorten als fester Bestandteil der Lehrangebote angestrebt.  

Über die Landeskirche bzw. über die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), insbesondere über die so-
genannte Fachkommission II, wurden Rahmenordnungen erarbeitet und bereitgestellt. Änderungen an Struk-
tur und/oder Inhalten des Studienprogramms werden von der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) 
überprüft. 

Für die Absolventinnen und Absolventen sollen Wissen und Verstehen die Grundlage für die Entwicklung ei-
gener Ideen und Fragenstellungen sowie eines lösungsorientierten Arbeitens bilden. Sie sollen dazu über ein 
kritisches Verständnis unterschiedlicher theologischer Perspektiven auf dem neuesten Stand des Wissens 
verfügen und in der Lage sein ihr Wissen und Verstehen sowie ihre Fähigkeiten zur Problemlösung auch in 
neuen und unvertrauten Situationen methodisch anzuwenden, die in einem breiteren oder multidisziplinären 
Zusammenhang mit ihrem Studienfach stehen. Das Studium soll ebenso dazu führen in der Lage zu sein, 
komplexes Wissen zu integrieren und auf Grundlage gesellschaftlicher, wissenschaftlicher und ethischer Er-
kenntnisse fundierte Entscheidungen treffen zu können. So sollen die Absolventinnen und Absolventen dazu 
befähigt sein sich selbstständig neue Sachkenntnis und Fertigkeiten anzueignen und weitgehend autonom 
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eigenständige forschungs- oder anwendungsorientierte Projekte durchzuführen, auf dem aktuellen Stand der 
Forschung Schlussfolgerungen zu ziehen und auch die zugrundeliegenden Informationen und Beweggründe 
in klarer und eindeutiger Weise zu vermitteln. Ebenso sollen sie befähigt sein sich mit Fachvertreter*innen und 
mit Laien über Informationen, Ideen, Probleme und Lösungen auf wissenschaftlichem Niveau auszutauschen 
und in einem Team herausgehobene Verantwortung zu übernehmen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Konzeption des Teilstudiengangs Evangelische Religionslehre ist überzeugend dargestellt und im Gespräch 
der Vertreter/innen der Evangelisch-Theologischen Fakultät mit der Gutachtergruppe, das durch Selbstkritik und 
Offenheit für Anregungen geprägt war, ebenso überzeugend vertreten worden. Die Qualifikationsziele sind als 
theologisch-religionspädagogische Kompetenzziele entsprechend der ländergemeinsamen inhaltlichen Anforde-
rungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung (Beschluss der KMK vom 
16.10.2008 i. d. F. vom 16.05.2019) formuliert. Sie bringen die wissenschaftliche Befähigung sowie die Befähi-
gung zum professionellen Lehramt zum Ausdruck und werden in den einschlägigen Dokumenten, darunter den 
Modulbeschreibungen hinreichend ausgewiesen. Der darin enthaltene Anspruch der Verzahnung theologischer 
und religionspädagogischer bzw. religionsdidaktischer Themen und Inhalte wird aus Sicht der Lehrenden und 
Studierenden gut realisiert. Den im Masterstudium Lehrenden ist es ein Anliegen, den im Bachelorstudium er-
worbenen theologischen „Spirit“ weiter zu entwickeln und religionsdidaktisch bzw. auf die Schul- und Unterrichts-
praxis in den verschiedenen Jahrgangsstufen hin zu elementarisieren. So trägt das Studium im Sinne der Krite-
rien sinnvoll zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Allgemeine Kompetenzen sind dabei ebenso im Blick wie fach-
spezifische und das Studium kann sinnvoll den Übergang in den Vorbereitungsdienst ebnen.  

Die sich im Gange befindliche Etablierung des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts (kokoRU) an 
den Schulen erfordert eine weitergehende konzeptionelle Ausgestaltung der lehramtsbezogenen theologisch-
religionspädagogischen (Aus)Bildung. Dazu hat die EKD-interne Fachkommission II unter dem Titel „Der kon-
fessionell-kooperative Religionsunterricht als Herausforderung für die Religionslehrer- und Religionslehrerin-
nenbildung“ Empfehlungen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung erarbeitet, die sich der Evangelisch-Theolo-
gische Fakultätentag zu eigen gemacht hat (Tübingen 2018). Im vorliegenden Teilstudiengang „Evangelische 
Religionslehre“ der Ruhr-Universität ist kokoRU im Kern verankert. Im Sinne der Empfehlungen, deren Trans-
fer in die Ausbildungspraxis durch die Fachkommission II evaluiert wird, sollte allerdings die ökumenische 
Zusammenarbeit in den Theologien weiter etabliert werden und sich beispielsweise verstärkt in kooperativen 
Lehrveranstaltungen sowie in den Modulbeschreibungen verbindlicher zum Ausdruck bringen. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen:  

Die Ruhr-Universität Bochum befindet sich auf einem guten Weg, die Studierenden auf die Erfordernisse des 
konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts (kokoRU) vorzubereiten. Die ökumenische Zusammenarbeit 
in den Theologien sollte aber weiterhin im Fokus bleiben und sich zukünftig beispielsweise in kooperativen 
Lehrveranstaltungen sowie in den Modulbeschreibungen verbindlicher zum Ausdruck bringen.  

 

Teilstudiengang 02 „Katholische Religionslehre“ 

Sachstand 

Der Teilstudiengang „Katholische Religionslehre“ soll die Studierenden durch die Verschränkung von vertieften 
fachwissenschaftlichen und vertieften fachdidaktischen Studien auf das Berufsfeld Schule vorbereiten. Den Stu-
dierenden soll dazu ein solides Wissen der theologischen Grundlagen erwerben (fachwissenschaftliche 
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Kompetenz) und sie sollen in die Lage versetzt werden, theologische Themen schülerorientiert zu thematisieren 
und für Schülerinnen und Schüler relevant werden lassen zu können. Religiöse Lern- und Bildungsprozesse 
sollen bei Schülerinnen und Schülern in Bezug auf theologisch-religiöse Fragestellungen initiiert, begleitet und 
evaluiert werden (theologisch-didaktische Erschließungskompetenz). Durch Elemente des forschenden Lernens 
sollen aktuelle theologische und religionsdidaktische Fragestellungen im Kontext Schule und Religionslehrerin-
nen- und Religionslehrerbildung erarbeitet und angeeignet werden (Entwicklungs- und Gestaltungskompetenz). 
Dabei möchte das Fach den vielschichtigen Herausforderungen gerecht werden, die sich im Lehrerberuf im Fach 
Katholische Religionslehre stellen. Deshalb finden in der Lehre gemäß Selbstbericht aktuelle theologische, ge-
sellschaftliche und bildungspolitische Entwicklungen und Impulse besondere Berücksichtigung.  

Die Studierenden sollen zudem lernen, wie sie die Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern zu religiöser 
Kommunikation fördern können und Schülerinnen und Schülern ermöglichen, eine eigene, begründete Posi-
tion in Bezug auf Religion zu entwickeln (Wahrnehmungs- und Diagnosekompetenz). Dazu gehören nach 
Einschätzung der Fakultät u. a. die Wahrnehmung und Beurteilung sowohl religiöser Ausdrucksformen in der 
aktuellen Lebenswelt als auch religiöse Kommunikation historischer Prozesse, die Auseinandersetzung mit 
systematisch-theologischen Fragestellungen, die Reflexion von Wertediskursen wie auch die Fähigkeit zum 
existentiellen, historischen und systematischen Verständnis von biblischen Texten als den zentralen Urkunden 
des Glaubens (Gestaltungskompetenz). Angesichts der religiösen Vielfalt der Schülerinnen und Schüler sollen 
die Studierenden ein angemessenes Verständnis für andere Religionen und Konfessionen gewinnen und Kon-
zepte kennenlernen, wie Schülerinnen und Schüler ihre religiöse Identität im ökumenischen und interreligiösen 
Dialog entwickeln können. Die Studierenden sollen dabei die Möglichkeiten und Grenzen des Faches „Katho-
lische Religionslehre“, das interkulturelle Lernen an einer Schule zu fördern und das Schulleben etwa durch 
Angebote zu religiösem Selbstausdruck zu bereichern (Dialog- und Diskurskompetenz), ausloten. 

Die im Studium vorgesehenen Lern- und Arbeitsformen sollen den Studierenden aus methodischer und didak-
tischer Hinsicht vielfältige Möglichkeiten bieten, die individuellen sozialen bzw. kommunikativen Kompetenzen 
weiterzuentwickeln. Insofern möchte das Studium des Fachs Katholische Religionslehre sowohl zur Persön-
lichkeitsentwicklung der Studierenden als auch zur Entfaltung fundierter Kritik- und Reflexionsfähigkeit beitra-
gen und dazu befähigen Prozesse in Kirche und Gesellschaft kritisch, reflektiert und mit Verantwortungsbe-
wusstsein mitzugestalten (Persönlichkeitsbildung). Durch das Studium sollen die Studierenden zudem kultu-
relle und kommunikative Kompetenzen weiterentwickeln, die als Schlüsselqualifikationen auch für viele Be-
rufsfelder jenseits des Lehramtes als unverzichtbar erachtet werden; die Absolventinnen und Absolventen 
sollen so in der Lage sein, komplexe Informationen und Sachverhalte sowohl an Fachleute als auch an Laien 
zu vermitteln und verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Qualifikationsziele sind stimmig und nachvollziehbar formuliert, werden durch das Curriculum erfüllt und 
tragen zu einer fachwissenschaftlichen und didaktischen Befähigung für den Lehrberuf bei. Dabei ist der Er-
werb sowohl fachlicher als auch überfachlicher Kompetenzen sinnhaft im Studium verankert und kann ange-
messen zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen.  

Der Teilstudiengang hat die Gutachterinnen und Gutachter in seiner Konzeption überzeugt, auch wenn auffällig 
ist, dass die Modulbeschreibungen der fachwissenschaftlichen Studienanteile in ihrer Aussagekraft und im De-
tailgrad von denen der fachdidaktischen Module abweichen. Die Gutachterinnen und Gutachter gehen davon 
aus, dass dies u. a. den laufenden Besetzungsverfahren geschuldet ist und dass eine Konkretisierung nach 
Abschluss der Verfahren unter Einbezug der neuen Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber erfolgen wird. 

Die Ruhr-Universität befindet sich auf einem guten Weg, die Studierenden auf die Planungen und Realitäten 
des konfessionell kooperativen Religionsunterrichts (KoKoRU) vorzubereiten. Eine ökumenische Zusammen-
arbeit sollte aber weiterhin im Fokus bleiben, aktuelle Entwicklungen sollten verfolgt und universitätsintern 
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zukünftig verstärkt in der Tandemlehre aufgehen. Der Grad der Verbindlichkeit der Berücksichtigung von Ko-
KoRU sollte zudem erhöht werden, zum Beispiel durch die Erwähnung in den Modulbeschreibungen. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen: Die Ruhr-Universität befindet sich auf einem guten Weg, 
die Studierenden auf die Planungen und Realitäten des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts (Ko-
KoRU) vorzubereiten. Eine ökumenische Zusammenarbeit sollte aber weiterhin im Fokus bleiben, aktuelle 
Entwicklungen sollten verfolgt und universitätsintern zukünftig verstärkt in der Tandemlehre aufgehen. Der 
Grad der Verbindlichkeit der Berücksichtigung von KoKoRU sollte zudem erhöht werden, zum Beispiel durch 
die Erwähnung in den Modulbeschreibungen. 

 

Teilstudiengang 03 „Philosophie/Praktische Philosophie“  

Sachstand 

Das Studium des Teilstudiengangs „Philosophie/Praktische Philosophie“ soll auf eine Tätigkeit als Lehrer/in 
des Fachs im Rahmen des Lehramts an Gymnasien und Gesamtschulen vorbereiten bzw. den Übergang in 
den Vorbereitungsdienst ermöglichen. Im Masterstudium sollen dabei die vorhandenen fachlichen Kompeten-
zen und Kenntnisse aus dem grundständigen Bachelorstudium unter Berücksichtigung der NRW-Schulcurri-
cula (Kernlehrpläne, zentrale Abiturvorgaben) aufgegriffen, weiter vertieft und mit dem Erwerb philosophiedi-
daktischer und bildungs- bzw. erziehungswissenschaftlicher Expertise verbunden werden. Neben der Vermitt-
lung einer fachlichen Souveränität, die sich problem- und lebensweltorientiert auf Unterrichtsszenarien bezie-
hen soll, werden Binnendifferenzierung, Heterogenität und Inklusion sowie aktuelle Problemstellungen der 
Digitalisierung als Querschnittsthemen der Lehre genannt. Durch Bezugnahme auf diese Querschnittsthemen, 
die durch Kooperation mit der Professional School of Education regelmäßig aktualisiert werden sollen, möchte 
das Studiengangskonzept auf aktuelle schulische Herausforderungen reagieren und zur Professionalisierung 
im Berufsfeld „Schule“ beitragen.  

Der Teilstudiengang zielt auf die Befähigung zum selbstständigen und lebenslangen Lernen, die Vermittlung 
von Strategien zur problemorientierten Vertiefung von Fachwissen mit Blick auf Erfordernisse der Unterrichts-
praxis und darauf, bei den Studierenden eine selbstkritische, reflektierende und forschende Grundhaltung 
auszubilden. Insbesondere durch das fachbezogene Konzept des forschenden Lernens in Verbindung mit 
dem Praxissemester soll es den Studierenden ermöglicht werden, theoretische Annahmen auf praktische Si-
tuationen anzuwenden und zu überprüfen. Ausgewählte Projekte und Unterrichtsvorhaben können auch in 
Zusammenarbeit mit dem Alfried-Krupp-Schülerlabor der Ruhr-Universität Bochum mit Schülerinnen und 
Schülern erprobt werden. 

Die aus dem Bachelorstudium vorhandenen Fachkenntnisse sollen im Masterstudium aufgegriffen, philoso-
phisch-wissenschaftlich und philosophiedidaktisch vertieft werden. Das Konzept des Studienprogramms sieht 
vor, dass philosophiedidaktisches Denken und Forschen keinen externen Bereich neben der Fachphilosophie 
darstellen, sondern prinzipiell auch als eine metaphilosophische Reflexion des Faches mit problem- und le-
bensweltorientierter Bezugnahme auf Unterrichtsszenarien zu verstehen ist. Insofern soll ein besonderer Fo-
kus im Masterstudium auf der Ausbildung der Fähigkeit liegen, die Bedeutung des fachlich Gelernten für das 
Berufsziel zu reflektieren, um den entsprechenden Transfer und didaktische Transformationen leisten zu kön-
nen. Durch die Verbindung der Lernorte Universität, Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) und 
Praktikumsschule sowie durch den Einbezug internationaler Fachvertreter/innen und Fachdiskurse soll die 
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Befähigung vertieft werden, Wissenstransfer zu leisten, für komplexe Sachverhalte Lösungsansätze zu finden 
und diese – ggf. auch in Teamarbeit und Disziplinen übergreifend – zu bearbeiten. 

Am Ende des Studiums sollen die Studierenden über ein breites, detailliertes und kritisches Verständnis der 
wesentlichen Inhalte, Theorien und Methoden des Fachs verfügen und sollen hierzu eigene Ideen formuliert und 
selbstständig geforscht haben. Sie sollen in der Lage sein, Wissen und Verstehen auf andere, auch unbekannte 
Situationen und Wissensbereiche zu übertragen und interdisziplinär zu arbeiten. Das gilt auch für Projekte, die 
sie eigenständig konzipieren und durchführen können sollen. Dazu sollen sie sich selbstständig neues Wissen 
und Können aneignen, neues Wissen mit bestehendem Wissen verknüpfen und mit komplexen Sachverhalten 
und Themen umgehen können. Ihre Urteilsfähigkeit soll ausgebaut sein, um auch bei unvollständiger bzw. un-
zureichender Informationslage Pro und Contra abwägen und wissenschaftlich fundierte Entscheidungen treffen 
zu können, die auch fachübergreifende Erkenntnisse berücksichtigen. Zudem sollen die Studierenden den aktu-
ellen Forschungsstand und ihre eigenen Erkenntnisse verständlich und nachvollziehbar kommunizieren und da-
mit einen wissenschaftlichen Dialog mit Fachvertreter/inne/n, aber auch mit Laien führen können. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die dokumentierten Qualifikationsziele im Teilstudiengang Philosophie/Praktische Philosophie sind an-
spruchsvoll, wenn sie die Integration von fachwissenschaftlichen Kompetenzen, fachdidaktischer bzw. bil-
dungswissenschaftlicher Expertise, schulpraktischen Orientierungen und auch Beiträgen zur Persönlichkeits-
entwicklung anstreben. Das Fach Philosophie/Praktische Philosophie füllt in Bochum die entsprechenden Vor-
gaben des Konzeptes eines Masters of Education-Studium auf der Programmebene geradezu mustergültig 
aus und hinterlässt schon in den Selbstbeschreibungen einen sehr überzeugenden Gesamteindruck bei dem 
Ziel, auf der Basis wissenschaftlicher Befähigung zukünftig eine qualifizierte Erwerbstätigkeit als Lehrer/in 
auszuüben. Nach dem Fachverständnis der Philosophie werden persönlichkeitsbildende Merkmale anders als 
in manchen spezialisierten Einzelwissenschaften von vornherein integral angestrebt und bedürfen dabei aller-
dings auch der Beachtung in der Pluralität des ganzen Fachs. Dass einige Studierende nach der Absolvierung 
des Master of Education-Studiengangs anschließend eine fachwissenschaftliche Promotion anstreben und 
manche auch zeitgleich in einem fachwissenschaftlichen Masterstudiengang eingeschrieben sind, spricht für 
die Qualität der fachwissenschaftlichen Grundlagen. Auch wenn vor der Begehung die skeptische Frage im 
Raum stand, ob die Integration von fachwissenschaftlichen, schulbezogenen und persönlichkeitsentwickeln-
den Kompetenzen auch tatsächlich im Sinne der eigenen anspruchsvollen Qualifikationsziele gelingt und wel-
che Differenzen zwischen Programm und Realität von den Beteiligten selbst gesehen werden, ließen die Stel-
lungnahmen der bei der Begehung anwesenden Lehrenden und Studierenden diese Skepsis obsolet werden. 
Bei den Studierenden ließ sich eine fast ideale Mischung von Zufriedenheit mit den selbst erlebten Studien-
bedingungen und eine engagierte Identifikation mit der Aufgabe einer stetigen Weiterentwicklung des Teilstu-
diengangs feststellen. Bei den Lehrenden, die sich auf zwei Institute für Philosophie verteilen, wird nicht un-
terstellt werden dürfen, dass sie in ihrer Vielzahl und in der Breite der Profilierungen alle gleichermaßen für 
die Anliegen der Lehrerbildung zu begeistern sind. Doch ein engagierter Kern der Lehrenden schafft es offen-
sichtlich gerade aus der Philosophiedidaktik heraus, den Teilstudiengang mit den anspruchsvollen Qualifika-
tionszielen mit Leben zu erfüllen und in der Breite der Bochumer Philosophie zu verankern. Vor diesem Hin-
tergrund dürfte die Befähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit für die Studierenden auf überzeugende 
Art und Weise erreichbar sein. Die zukünftige Weiterentwicklung des Teilstudienganges ist auf der Basis der 
bereits erfolgten Entwicklung in der Vergangenheit offensichtlich bei den Bochumer Lehrenden und Studie-
renden selbst in den besten Händen.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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II.4 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 MRVO) 

II.4.1 Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 MRVO) 
a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte zur Darstellung des Sachstands und Bewertung des 
Kriteriums wird auf den Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungswissen-
schaften vom 22.4.2021 verwiesen.  

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Teilstudiengang 01 „Evangelische Religionslehre“ 

Sachstand 

Die Module variieren im Umfang zwischen 9 und 11 CP mit zwei oder drei Lehrveranstaltungen, bestehend in 
der Regel aus Vorlesungen und/oder Seminaren. Das Erlernen des Faches im aktiven theologischen Diskurs 
unter- und miteinander wird als Leitprinzip der Lehre in der Evangelischen Religionslehre genannt. Vor allem in 
Seminaren soll Raum gegeben werden, um Fragestellungen in der Gruppe zu erörtern. Neben Vorlesungen 
werden ergänzend auch Online-Angebote genannt, insbesondere unterstützende Moodle-Kurse. Daneben ver-
weist die Fakultät im Bereich der Bibelwissenschaften im Bachelorstudium auf die Nutzung reiner eLearning-
Kurse, die zukünftig auf andere Bereiche ausgeweitet werden soll. 

Das Modul 1 „Schulische Didaktik und ihre Praxis“ umfasst vorbereitende und begleitende Veranstaltungen 
zum Praxissemester und besteht aus drei Pflichtveranstaltungen, welche die einzigen obligatorischen sind; 
bei allen anderen Veranstaltungen des Fachstudiums können die Studierenden aus dem Angebot gemäß der 
Fachspezifischen Bestimmungen wählen. In Modul 1 soll die Erfahrung, die im Praxissemester von den Stu-
dierenden gesammelt wird, eingerahmt und wissenschaftlich eingeordnet werden. Hierzu müssen die Studie-
renden einen Praxisbericht als Ergebnis eines studentischen Lehrforschungsprojekts erstellen.  

Im Modul 2 „Exemplarische Themen des Religionsunterrichts“ sollen vor allem die fachwissenschaftlichen As-
pekte im Vordergrund stehen. Zusätzlich zu zwei fachwissenschaftlichen Veranstaltungen beinhaltet dieses 
Modul eine Lehrveranstaltung, in der explizit fachwissenschaftliche und fachdidaktische Inhalte miteinander 
verbunden werden sollen. Das Modul beinhaltet dabei auch den Themenbereich Inklusion, der gemäß Selbst-
bericht auf einem theologisch, pädagogisch und soziologisch informierten Inklusionsverständnis basiert. Die 
Fachspezifik der Inklusionsthematik ergibt sich nach Darstellung des Fachs v. a. aus dem biblisch-christlichen 
Menschenbild und den daraus abgeleiteten theologischen und pädagogischen Normen im Horizont von Bibel-
wissenschaften, Kirchengeschichte und Systematischer Theologie. Sowohl in theologischer als auch in päda-
gogischer Hinsicht soll der Blick für Inklusions- und Exklusionsmechanismen im (Religions-)Unterricht ge-
schärft und es sollen Handlungsorientierungen angeboten werden. 

Das Modul 3 „Wahlbereich“ soll den Studierenden den Freiraum bieten, ihr Studium nach individuellen Wün-
schen und Fähigkeiten zu vertiefen, solange sowohl fachdidaktische als auch fachwissenschaftliche Anteile 
bei der Wahl berücksichtigt werden. Die Studierenden können aus den Schwerpunktthemen der Fakultät in 
den Bereichen Körperlichkeit, Sozialethik, Religion und Gesellschaft, Krankheit und Gesundheit, Hermeneuti-
sche Theologie in Verbindung mit einer fachdidaktischen Veranstaltung wählen. In dem Modul ist zudem die 
Integration des Alfried Krupp Schülerlabors (AKS) als außerschulischem Lernort vorgesehen. Die Studieren-
den sollen im AKS die Gelegenheit erhalten konkrete Projekte zu erstellen, die sowohl die fachdidaktische 
Umsetzung theologischer Inhalte in einem schülerorientierten Setting als auch die Repräsentanz aktueller 
theologischer Forschung ermöglichen sollen. In dem Modul sind nach Darstellung der RUB sowohl ethisch-
theologische als auch interreligiöse Kompetenzen sowie die Konsequenzen und Chancen der Digitalisierung 
als Lerninhalte neben anderen möglichen theologischen Themen verortet. 
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Inklusion ist gemäß Selbstbericht mit 5 CP curricular verankert. In den dafür ausgewiesenen Lehrveranstal-
tungen soll sie nicht nur unter sonderpädagogischen Aspekten betrachtet werden, sondern es sollen unter-
schiedliche Formen von Heterogenität mit einbezogen werden, die auch unter fachwissenschaftlichen Per-
spektiven beleuchtet werden können. Die Studierenden sollen so systematisch auf eine zukünftige Tätigkeit 
in heterogenen Schulklassen vorbereitet werden. Zusätzlich wird gemäß Selbstbericht mit dem aktuellen Cur-
riculum auf die Vorgabe der EKD reagiert und die Vorbereitung angehender Religionslehrkräfte auf den kon-
fessionell-kooperativen Religionsunterricht in den fachdidaktischen und fachwissenschaftlichen Veranstaltun-
gen berücksichtigt. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die auch im Hinblick auf die Qualifikationsziele stimmig formulierten Modulbeschreibungen weisen ein breites 
und angemessenes Spektrum von Lehr- und Lernformen auf, zu denen auch Online-Angebote (z. B. Moodle-
Kurse als Standard) gehören. Insbesondere das Modul 1 „Schulische Didaktik und Praxis“ nimmt mit der Vor-
bereitung und der Begleitung der Studierenden im Praxissemester prominent die schulische und religionsun-
terrichtliche Praxis in den Blick. Im Praxissemester ist eine theologisch-religionsdidaktische Projektarbeit zu 
realisieren. Die Verzahnung von Theologie und Religionsdidaktik bzw. die Elementarisierung theologischer 
Inhalte ist weiterentwickelt worden und wird aktuell und zentral im Modul 2 „Exemplarische Themen des Reli-
gionsunterrichts“ abgebildet, u. a. in der Organisationsform des Team Teaching. In der Gesprächsrunde mit 
Studierenden und Absolventinnen und Absolventen sind diese Zugänge positiv hervorgehoben worden und 
bestätigen den guten Eindruck der Gutachtergruppe. Die Studierenden haben sehr davon profitiert, fühlten 
sich gut ausgebildet und auf die schulische und unterrichtliche Praxis gut vorbereitet. Das Modul 3 „Wahlbe-
reich“ hält Optionen für vielgestaltige Freiräume für ein selbstgestaltetes Studium vor und wird von den Stu-
dierenden positiv wahrgenommen. 

Die von den Studierenden ins Gespräch gebrachte stärkere Verzahnung der Lehrer(aus)bildungsphasen ma-
nifestiert sich kirchlicherseits im engen Kontakt mit dem Pädagogischen Institut der Evangelischen Kirche von 
Westfalen. Das Pädagogische Institut veranstaltet u.a. im Rahmen der Vorbereitung auf das Praxissemester 
einen Seminartag, an dem auch die Fortbildungsangebote des Instituts vorgestellt werden. Zur weiteren Pro-
filschärfung könnte über eine Intensivierung der Kontakte nachgedacht werden, um die Anfragen und Belange 
der Studierenden hinsichtlich der kirchlichen Begleitung angehender Religionslehrkräfte im Referendariat und 
den ersten Berufsjahren umfänglicher klären zu können.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

Teilstudiengang 02 „Katholische Religionslehre“ 

Sachstand 

Das Curriculum des Teilstudiengangs umfasst sechs Module, von denen vier zu studieren sind. Dabei sind die 
beiden Pflichtmodule A I „Religiöses Lernen“ und A II „Religionsunterrichtliche Praxis (Vorbereitung, Begleitung 
und Nachbereitung des Praxissemesters)“ in Verbindung mit dem Praxissemester auf religionsdidaktische As-
pekte ausgerichtet. Die vier weiteren Module (B: „Vom Gott Jesu Christi sprechen“; C: „Wege und Formen des 
Christseins erkunden“; D: „Ethische und philosophische Fragestellungen diskutieren“; E: „Theologische Heraus-
forderungen annehmen“) beinhalten sowohl Veranstaltungen aus dem Bereich der Fachwissenschaften als auch 
aus dem Bereich der Fachdidaktik und sollen die Vertiefung der im Bachelorstudium erworbenen Kenntnisse und 
deren Erweiterung im Hinblick auf religiöse Lehr-/Lernprozesse in der Schule ermöglichen. Die Studierenden 
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können dabei aus dem Angebot der unterschiedlichen theologischen Fachdisziplinen der Fakultät wählen. Von 
diesen vier Modulen sind zwei Module nach Wahl zu studieren (Wahlpflichtmodule).  

Das Modul A I umfasst zwei Veranstaltungen, eine Vorlesung bzw. ein Hauptseminar zum Thema „Religiöses 
Lernen im Kontext von Inklusion und Heterogenität“ sowie ein Hauptseminar „Perspektiven des Religionsun-
terrichts im Kontext einer konfessionell-kooperativen Ausrichtung“. Hierbei sollen die Bedeutung von Inklusion, 
Heterogenität und ökumenisch-konfessioneller Zusammenarbeit im Fokus stehen. Inklusion soll im Fachstu-
dium aber nicht nur unter sonderpädagogischen Aspekten betrachtet werden, sondern die Studierenden sollen 
Inklusion und Heterogenität als eine der zentralen Herausforderungen einer zeitgemäßen religiösen Bildung 
kriteriengeleitet auswerten und reflektieren können und somit einhergehende Chancen sowie Grenzen für den 
katholischen Religionsunterricht erkennen können.  

Das aus zwei Veranstaltungen bestehende Modul A II „Religionsunterrichtliche Praxis (Vorbereitung, Begleitung 
und Nachbereitung des Praxissemesters)“ soll der Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung des Praxisse-
mesters dienen. In den Veranstaltungen sollen dabei zentrale Fragen, welche religiösen Bedürfnisse Schülerin-
nen und Schüler der verschiedenen Jahrgangsstufen in der Regel haben, wie ihre religiösen Vorstellungen wahr-
genommen und entwickelt werden können und innerhalb welcher religionsdidaktischer Strukturen religiöse Bil-
dungsprozesse zu planen, durchzuführen und zu evaluieren sind, diskutiert werden. Das Modul besteht zum 
einen aus dem in Form eines Hauptseminars durchgeführten Vorbereitungsseminar zum Praxissemester. Hier 
sind die Studierenden angehalten eigenständig Unterrichtsprojekte in Bezug auf den Kernlehrplan und relevante 
religionspädagogische Diskurse zu entwickeln. Sofern angeboten, können die Studierenden im Rahmen des 
Seminars entwickelte Konzepte im Alfred-Krupp-Schülerlabor durchführen und evaluieren. Die zweite Veranstal-
tung des Moduls ist als Begleitseminar, das parallel zum Praxissemester verläuft, konzipiert. 

Die weiteren vier Module beinhalten sowohl Veranstaltungen aus dem Bereich der Fachwissenschaften als 
auch der Fachdidaktik und zielen auf die Vertiefung der im Bachelorstudium erworbenen Kenntnisse und deren 
Erweiterung im Hinblick auf religiöse Lehr-/Lernprozesse in der Schule ab. Das Wahlpflichtmodul mit 11 CP 
besteht aus zwei fachwissenschaftlichen Vorlesungen, einem fachwissenschaftlichen Hauptseminar und einer 
fachdidaktischen Veranstaltung (Seminar oder Vorlesung). Das Wahlpflichtmodul mit 9 CP umfasst drei fach-
wissenschaftliche Vorlesungen und eine fachdidaktische Veranstaltung (Seminar oder Vorlesung). Die Inhalte 
werden durch Absprachen innerhalb des Kollegiums jedes Semester konkretisiert. Modul B „Vom Gott Jesu 
Christi sprechen“ umfasst zum Beispiel Veranstaltungen zu Themenbereichen wie Gottesfrage inklusive Trini-
tät, Christologie, Schöpfungstheologie, Eschatologie, Pneumatologie und Offenbarung unter Einbezug unter-
schiedlicher Fachdisziplinen. Neben der Sachstrukturanalyse, der Stoffauswahl und -anordnung sowie Zielen 
und didaktischen Perspektiven des Unterrichts sollen methodische und mediale Aspekte unter Berücksichti-
gung fachdidaktischer Prinzipien und Evaluationsmöglichkeiten erörtert sowie systematische Analysen von 
Unterrichtsmaterialien zur Fachthematik durchgeführt werden. Das Modul C „Wege und Formen des Christ-
seins erkunden“ umfasst Themenbereiche wie z. B. Geschichte christlichen Lebens, Anthropologie, Kirche 
und Gesellschaft, Sakramentenrecht, Sakramententheologie und Gottesdienstliche Feiern, Kunst und Kirche. 
In Modul D „Ethische und philosophische Fragestellungen diskutieren“ sollen ethisch und philosophisch rele-
vante Fragestellungen adressiert werden. Das Modul E „Theologische Herausforderungen annehmen“ um-
fasst Fragestellungen wie z. B. Transformationsprozesse des Christentums, Ökumene, Weltreligionen, Religi-
onskritik, Religiosität und religiöse Artikulationen heute sowie rechtliche Begründungen religiöser Institutionen 
unter besonderer Berücksichtigung des Religionsunterrichts in einer weltanschaulich neutralen Gesellschaft.  

Das Konzept des forschenden Lernens erfolgt im Fachstudium gemäß Selbstbericht durch das Lernen in For-
schungszusammenhängen und auf methodisch abgesicherte Art und Weise. Forschendes Lernen soll so fach-
bezogen-inhaltliche Neugier mit einem methodischen Vorgehen verbinden, das den Ansprüchen nach Wie-
derholbarkeit, Transparenz und verständlicher Darstellung genügt. Konkrete Forschungserfahrungen soll ein 
praktisches Vertrautwerden mit wissenschaftlichen Arbeits- und Denkweisen ermöglichen. Im Studium kann 



Akkreditierungsbericht: Ruhr-Universität Bochum, M.Ed., Bündel Geisteswissenschaften 1 

 

 
29 / 52 

je Modul eine Veranstaltung durch ein Projekt forschenden Lernens ersetzt werden, jedoch im Studium insge-
samt maximal eine fachdidaktische und zwei fachwissenschaftliche Veranstaltungen.  

Digitale Lehr- und Lernangebote sieht die Fakultät als ein Instrument, um die Diversität unter den Studierenden 
konstruktiv aufzunehmen, insoweit digitale Angebote genutzt werden können, um Nachteile in den Studienvo-
raussetzungen auszugleichen, z. B. durch Begleitkurse für Lehrveranstaltungen auf der Plattform Moodle. Als 
gelungene Beispiele werden elektronische Leistungstests, Videoaufzeichnungen von Vorlesungen oder digi-
tale Lehr- und Lernformate beim Spracherwerb genannt.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Das Curriculum ist unter Berücksichtigung der definierten Qualifikationsziele adäquat aufgebaut, auch wenn 
die Qualifikationsziele anspruchsvoll sind, was auch ein Grund sein könnte, dass eine große Zahl Studierender 
länger als die Regelzeit studiert. Die Qualifikationsziele sind in den verschiedenen Kompetenzdimensionen 
überzeugend auf ein Lehramtsstudium spezifiziert. Sie sind jedoch eher formal formuliert und auch im Modul-
handbuch Katholische Theologie werden die Kompetenzen nicht inhaltlich beschrieben (siehe hierzu auch 
Abschnitt II.3); hier sollte – insbesondere nach den laufenden Stellenbesetzungen – perspektivisch nachge-
schärft werden. 

Die Wahlmöglichkeiten in Katholischer Theologie bieten großen Spielraum für ein selbstgestaltetes Studium 
und das Studium weist der Fachkultur angepasste Lehr- und Lernformen sowie Praxisanteile auf. Studieren-
denzentriertes Lehren und Lernen werden angemessen umgesetzt, wie die Gutachterinnen und Gutachter 
auch dem Gespräch mit den Studierenden entnehmen konnten. In den Weiterentwicklungen zu prüfen wäre 
allerdings noch, inwieweit die verschiedenen Fächer der Theologie noch deutlicher miteinander kooperieren 
könnten, um den Studierenden die Notwendigkeit der einzelnen Fächer und die Verknüpfungskontexte noch 
stärker zu verdeutlichen. 

Besonders überzeugt hat die Gutachterinnen und Gutachter die Umsetzung des forschenden Lernens im Stu-
dium sowie das weitreichende und engmaschige Beratungsangebot der Studierenden in der Katholisch-The-
ologischen Fakultät. Entsprechend dem Konzept des forschenden Lernens der RUB wird studierenden-
zentriertes Lehren und Lernen ebenso gefördert wie durch ein umfassendes Beratungskonzept.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen: In den Weiterentwicklungen der nächsten Jahre sollte 
geprüft werden, inwieweit die verschiedenen Fächer der Theologie noch deutlicher miteinander kooperieren 
könnten, um den Studierenden die Notwendigkeit der einzelnen Fächer und die Verknüpfungskontexte noch 
stärker zu verdeutlichen. 

 

Teilstudiengang 03 „Philosophie/Praktische Philosophie“ 

Sachstand 

Im ersten Semester belegen die Studierenden die Veranstaltung „Einführung in die Philosophiedidaktik“ aus 
dem Modul „Philosophiedidaktik“ (PD). Darüber hinaus absolvieren die Studierenden zwei fachwissenschaft-
liche Veranstaltungen aus dem Modul „Fachwissenschaft“ (FW). Diese Veranstaltungen sind aus dem fach-
wissenschaftlichen Angebot der Lehreinheit Philosophie frei wählbar, allerdings müssen sie zwei verschiedene 
der drei angebotenen Bereiche Theoretische Philosophie, Praktische Philosophie und Philosophie der Kultur 
und Natur abdecken; die im Regelfall im zweiten Semester zu belegende dritte Veranstaltung des Moduls 
muss zudem den bis dahin nicht gewählten dritten Bereich abdecken. Im zweiten Semester absolvieren die 
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Studierenden ebenso die Vertiefungsveranstaltung des Moduls PD und als Übergang zum dritten Semester, 
in dem die Studierenden in der Regel ihr Praxissemester absolvieren sollten, belegen sie ein Vorbereitungs-
seminar aus dem Modul „Praxisbezogene Studien“ (PS). Das Praxissemester wird durch das Begleitseminar 
des Moduls PS mit fünf Kontaktsitzungen und eLearning-Unterstützung flankiert. Im Begleitseminar wird das 
Studienprojekt betreut und durchgeführt. Im vierten Semester schließen die Studierenden das Modul PS mit 
einem Seminar ab, das zur philosophischen Reflexion der didaktischen Praxis dienen soll. Im Anschluss prä-
sentieren die Studierenden ihr Studienprojekt. Je nach Art des gewählten Studienprojekts kann diese Präsen-
tation mündlich, in Form eines Posters oder in Form einer schriftlichen Arbeit geschehen. Die Entscheidung 
über die Art der Präsentation ist Bestandteil der Reflexion auf die didaktische Praxis. Im Verlauf des vierten 
Semesters können die Studierenden die Masterarbeit im Fach Philosophie studienbegleitend verfassen. 

Als Lehr- und Lernformen sind ein Grundkurs, Seminare, Workshops und Projektseminare möglich. Außerdem 
sind Präsenzveranstaltungen mit eLearning-Anteile sowie Praxisanteile (Praxissemester, Schülerlabor und 
Seminare mit Schülerkontakt) vorgesehen.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Das Studiengangskonzept wird schlüssig ausformuliert und adäquat umgesetzt. Die klare Orientierung an drei 
Modulen mit lediglich drei Prüfungen unter jeweiliger Vorschaltung insbesondere von unbenoteten Studien-
leistungen vermeidet Überforderungen und strukturiert unter Einschluss des Praxissemesters die vier regulä-
ren Studiensemester. Im Detail ist es sinnvoll, den erfolgreichen Abschluss des Moduls zur Philosophiedidaktik 
als Voraussetzung für die Absolvierung des Praxissemesters zu verlangen und dann – gebündelt in einem 
eigenen Modul – das Praxissemester in eigenständigen Seminaren vorzubereiten, zu begleiten und auszu-
werten. Die Ausgestaltung des fachwissenschaftlichen Moduls mit einer freien und zeitlich flexiblen Wählbar-
keit der Lehrveranstaltungen in der Zuordnung auf drei Bereiche macht einen guten Eindruck. Speziell der in 
den Antragsunterlagen ebenso wie auf der Homepage der Philosophie enthaltene „Kleine Studienführer“ für 
das Fach Philosophie/Praktische Philosophie im Master of Education schafft es, in knapper und in der Tonlage 
studierendenzugewandter Form das Curriculum zusätzlich unterstützt durch ein sinnfälliges Schaubild trans-
parent zu machen.  

Auf der Homepage der Bochumer Philosophie ist das Lehrprogramm des jetzigen Semesters einsehbar. Die 
im Modul Fachwissenschaft angebotenen Lehrveranstaltungen verzichten inhaltlich auf explizite Bezüge zum 
Master of Education-Studium. Daher drängte sich vor der Begehung die Frage auf, ob diese nach dem Zu-
fallsprinzip ausgewählt werden oder ob bei der Lehrplanung filternde Kriterien angewandt werden, bevor fach-
wissenschaftliche Lehrveranstaltungen auf die Liste für den Master of Education-Teilstudiengang gelangen. 
Die Lehrenden machten sehr überzeugend deutlich, dass aus der Gesamtmenge der Lehrveranstaltungen nur 
die für den Master of Education herangezogen werden, die in ihrer Elementarität und Exemplarität genügend 
Affinitäten zur Lehrerbildung und zum Schulcurriculum aufweisen. Spezialisierte Forschungsthemen dürfen in 
den ausgewählten Lehrveranstaltungen nicht bloß fachimmanent dominieren, sondern müssen beispielsweise 
auch bei philosophiegeschichtlichen Themen durch eine Problemorientierung erschlossen werden.  

Die Befürchtung einer bloß wahllosen Einbeziehung wurde dementsprechend vollständig ausgeräumt. Die 
bereits in der Akkreditierung 2014 angeregte integrierte Form von fachdidaktischen und fachwissenschaftli-
chen Lehrveranstaltungen ist zwischenzeitlich durchaus ausprobiert worden, könnte jedoch in der Zukunft 
noch konsequenter praktiziert werden, da die im Teilstudiengang geforderte Interdisziplinarität nicht nur in den 
Köpfen der Studierenden entstehen sollte, sondern auch bereits in Lehrveranstaltungen, die diese explizit 
entwickeln und selbstverständlich praktizieren.  

Die vorgelegten Modulbeschreibungen sind in Bezug auf die Qualifikationsziele hinreichend konkret und folgen 
in ihrer Orientierung an formalen Beschreibungen dem Pluralitätsgebot der Philosophie, das es ganz unter-
schiedlich ausgerichteten Lehrenden erlauben muss, inhaltlich ihre eigenen Akzente zu setzen. Verbindlichkeit 
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und Wahloffenheit stehen daher in einem guten Mischungsverhältnis. Nicht zuletzt die Studierenden selbst 
begrüßen es, dass sie in der Bochumer Philosophie attraktive Wahlmöglichkeiten vorfinden und in einer Vielfalt 
von Lehr- und Lernformen Freiräume für ein selbstgestaltetes Studium haben.  

Die Verantwortung bei den fachwissenschaftlichen Modulen liegt – anders als beispielsweise in der Fachdi-
daktik – faktisch beim Studiendekan. Dies spricht zwar für das Engagement des Studiendekans, könnte aller-
dings auf die Dauer auch eine falsche Verantwortungsentlastung in der Breite der Lehrenden begünstigen.  

In der letzten Überarbeitungsrunde des Curriculums wurde die Kompetenzorientierung gestärkt, die gleicher-
maßen die Lehrveranstaltungen und die Prüfungen prägen soll. Zugegebenermaßen werden in der Studien-
realität aber nach Aussage von Lehrenden oft Mischformen praktiziert, die eine für Studierende oft einfachere 
Wissensreproduktion als Ausgangspunkt nehmen, um davon ausgehend anspruchsvollere Kompetenz zu ent-
wickeln und zu stärken. Die konsequente Anwendung und produktive Reflexion der Kompetenzorientierung 
bleibt vor diesem Hintergrund eine Daueraufgabe.  

Veranlasst durch die Pandemie hat die digitale Lehre auch im Teilstudiengang Philosophie/Praktische Philo-
sophie einen großen Schub erhalten. Die teilweise sehr guten Erfahrungen werden auch dauerhaft einen Platz 
im Studienalltag finden. Beispielsweise ist es im Begleitseminar zum Praxissemester eine große Erleichterung, 
wenn die Studierenden für ihre Teilnahme nicht aus der Weite des Landes jeweils nach Bochum anreisen 
müssen, sondern sich digital zusammenschalten können. Auch in den Lehrveranstaltungen spielt Digitalität 
zunehmend eine Rolle; diese erfreulichen Ansätze bedürfen dauerhaft einer konsequenten Weiterentwicklung.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.4.2 Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 MRVO) 
Sachstand 

Für die Evangelische Theologie wird auf die Tradition verwiesen an unterschiedlichen Standorten zu studieren, 
um verschiedene Sichtweisen und Schulen kennenzulernen. Damit sollen die individuelle Profilbildung und das 
eigene theologische Verständnis gezielt entwickelt und gestärkt werden. Module, die an anderen Fakultäten und 
Instituten innerhalb der Landeskirchen der EKD absolviert wurden, werden gemäß Selbstbericht ohne inhaltliche 
Prüfung anerkannt. Um nicht nur den Wechsel innerhalb der EKD zu vereinfachen, sondern auch niedrigschwel-
lige Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt anbieten zu können, haben die Studierenden gemäß Selbstbe-
richt die Möglichkeit auf eine Reihe von Kooperationen zurückgreifen. So bestehen unter anderem Kooperati-
onsvereinbarungen mit der NEST im Libanon, dem Departement „Hebrew Bible“ und „Jewish Philosophy“ der 
Tel Aviv University in Israel, der Kangnam-University in Südkorea, der Candler School Emory in den USA, mit 
der PUR in Ruanda sowie eine Erasmus-Kooperation mit der Universität in Prag. Daneben bietet die Fakultät 
gemäß Selbstbericht regelmäßig Exkursionen ins Ausland (u. a. nach England, Polen, Niederlande, Frankreich, 
Israel sowie in Länder Sub-Sahara Afrikas) an. Weiterhin hat es personellen und studentischen Austausch mit 
der University of California at Santa Barbara (UCSB) gegeben, u. a. im Rahmen einer interdisziplinären Summer 
School im Sommer 2019. Internationale Gastvorträge werden ebenfalls organisiert.  

Die Katholisch-Theologische Fakultät führt aus, dass bei der Anerkennung von an ausländischen Hochschulen 
erworbenen Studienleistungen und Prüfungen großzügige Regelungen angewandt werden sollen. Die Fakultät 
unterhält Erasmus-Partnerschaften mit der Johannes Paul II. Universität Krakau, der Katholischen Universität 
Leuven, der Universität in Valletta/Malta und Split in Kroatien. Einzelne Lehrstühle kooperieren mit ausländischen 
Partnern, etwa der Lehrstuhl für Religionspädagogik und Katechetik mit der Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (Brasilien). Im WS 2017/2018 wurde ein gemeinsames Seminar in Bochum durchgeführt, im 
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Frühjahr 2020 sollte ein gemeinsames Seminar in Brasilien mit Studierenden der RUB stattfinden. Derzeit arbei-
tet die Fakultät nach eigenen Angaben an einem weiterführenden Konzept zur Internationalisierung. 

Im Philosophie-Studium soll die Mobilität durch Beratungsangebote sowie die Kontakte des Fachs zu Instituten 
an anderen Universitäten im Ausland sowie zu Schulen gefördert werden.  

Die Anerkennung und Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen in den drei vorliegenden Teilstudien-
gängen, die an anderen Hochschulen oder auch außerhochschulisch erbracht werden, erfolgt auf Basis der 
Regelungen in § 6 der Gemeinsamen Prüfungsordnung für den Studiengang „Master of Education“ (M. Ed.) 
mit dem Berufsziel Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen. Als Grundlage der Anerkennungspraxis nennt 
die Hochschule die Lissabon-Erklärung und das Hochschulgesetz NRW. Hinsichtlich der teilstudiengangs-
übergreifenden Aspekte zur Darstellung des Sachstands und Bewertung des Kriteriums wird auf den Akkredi-
tierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungswissenschaften vom 22.4.2021 verwiesen.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Aus den Antragsunterlagen geht hervor, dass es für Studierende grundsätzlich möglich ist, im Master of Edu-
cation-Studium einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren; dies bestätigten auch die Studierenden. Positiv her-
vorzuheben sind dabei die fachspezifischen Kooperationen mit verschiedenen Institutionen der Fachbereiche 
Evangelische und Katholische Theologie sowie die Möglichkeit für Studierende an einer Auswahl von Exkursi-
onen teilzunehmen. Nach eigenen Angaben nutzen die Studierenden die vielfältigen Möglichkeiten der Teil-
nahme an Exkursionen und Tagungen im In- und Ausland und sehen darin neben der Förderung der fachlichen 
Diskursfähigkeit (auf nationaler und internationaler Ebene) u. a. auch eine kompensatorische Alternative zur 
studentischen Mobilität ohne Zeitverlust, die in dem strukturell gesetzten Rahmen des M.Ed.-Studiums von 
vielen Studierenden als problematisch eingeschätzt wird. Die Rückmeldungen der Studierenden lassen aber 
darauf schließen, dass ein Auslandssemester im Master of Education-Studium ohne Zeitverlust nicht möglich 
ist. Hierbei handelt es sich aber um ein generelles Problem der Studienarchitektur von Lehramtsstudiengän-
gen im gestuften Studiensystem und insbesondere des eng getakteten Masterstudiums, das nicht auf die Teil-
studiengänge der Ruhr-Universität Bochum begrenzt ist. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die Ge-
gebenheit dar, dass in vielen anderen Ländern das Lehramtsstudium nicht aus zwei Fächern plus den Bil-
dungswissenschaften besteht, eine andere die zeitlich durch das Praxissemester stark vorgegebene Struktur 
des Masterstudiums. Aus diesem Grund sieht das Gutachter/innengremium das Kriterium als erfüllt an.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.4.3 Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 MRVO) 
a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Fächerübergreifend hat die RUB ein Personalentwicklungskonzept vorgelegt. Dieses sieht die Teilnahme der 
Lehrenden an den Fortbildungsangeboten des Zentrums für Wissenschaftsdidaktik der RUB vor.  

Hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte zur Darstellung des Sachstands und Bewertung des 
Kriteriums wird auf den Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungswissen-
schaften vom 22.4.2021 verwiesen.  
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b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Teilstudiengang 01 „Evangelische Religionslehre“ 

Sachstand 

Die Fakultät verfügt über 13 Professuren, die insgesamt ein Lehrdeputat von 116 SWS aufweisen, und 18 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nach Einschätzung der Fakultät können alle zum Ab-
solvieren des Teilstudiengangs notwendigen Lehrveranstaltungen und darüber hinaus zusätzliche Veranstal-
tungen vorgehalten werden, um den Studierenden Auswahlmöglichkeiten zu bieten. Insbesondere der Lehr-
stuhl für Religionspädagogik ist gemäß Selbstbericht schwerpunktmäßig darauf ausgerichtet, gezielte Lehr-
veranstaltungen für Studierende im Master of Education-Studium anzubieten. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die im Kriterium „Personelle Ausstattung“ genannten Anforderungen bezüglich des fachlich und didaktisch-
methodisch qualifizierten Lehrpersonals sowie der Abdeckung des Lehrangebots durch hauptberuflich tätige 
Professoren und Professorinnen sind laut Aktenlage gegeben und in den einschlägigen Gesprächen im Rah-
men der Begehung bestätigt worden.  

Die Evangelisch-Theologische Fakultät ist deutschlandweit eine der wenigen Einrichtungen mit einem nen-
nenswert hohen Anteil an Professorinnen. Die Fakultät hat die entsprechenden universitären Programme zur 
Förderung von Frauen auf professoraler Ebene schon vor Zeiten als adäquate Maßnahmen zur Personalaus-
wahl genutzt und auf den Weg gebracht.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

Teilstudiengang 02 „Katholische Religionslehre“ 

Sachstand 

Die Katholisch-Theologische Fakultät verfügte zum Zeitpunkt der Erstellung des Selbstberichts über 15 Pro-
fessuren. Diese haben folgende Denominationen: „Altes Testament“, „Theologie und Exegese des Neuen 
Testaments“, „Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche Archäologie“, „Kirchengeschichte des Mittel-
alters und der Neuzeit“, „Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit mit dem Schwerpunkt Zeitge-
schichte und Geschichte des Bistums Essen“, „Dogmatik und Dogmengeschichte“, „Fundamentaltheologie“, 
„Theologische Ethik“, „Christliche Gesellschaftslehre“, „Philosophisch-Theologische Grenzfragen“, „Religions-
philosophie und Wissenschaftstheorie“; „Liturgiewissenschaft“, „Kirchenrecht“, „Pastoraltheologie“ und „Reli-
gionspädagogik und Katechetik“. Letztere soll das grundlegende Lehrangebot in der Fachdidaktik sichern. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Es ist ausreichend fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziertes Lehrpersonal vorhanden und die Lehre 
wird in ausreichendem Maße durch hauptberuflich tätige Professor/inn/en abgedeckt. Hier ist die Situation in 
Bochum positiver zu bewerten als an vielen anderen Standorten der Lehrer/innen-Bildung.  

Die Gutachterinnen und Gutachter möchten aber unterstreichen, dass der Beachtung der Geschlechterge-
rechtigkeit in laufenden Berufungsverfahren der vakanten Professuren sowie bei der Stellenvergabe im Mittel-
bau Priorität eingeräumt werden sollte, auch wenn der Nachwuchsmangel in einigen Bereichen unabhängig 
davon bereits eine Herausforderung in Stellenbesetzungsverfahren darstellt. Die bereits angestoßenen Be-
mühungen sollten zudem nach außen hin sichtbarer gemacht werden.  



Akkreditierungsbericht: Ruhr-Universität Bochum, M.Ed., Bündel Geisteswissenschaften 1 

 

 
34 / 52 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen: Bei den laufenden Berufungsverfahren sowie bei weite-
ren Stellenbesetzungen sollte verstärkt die Geschlechtergerechtigkeit Berücksichtigung finden und die Bemü-
hungen der Fakultät nach außen transparenter gemacht werden. 

 

Teilstudiengang 03 „Philosophie/Praktische Philosophie“ 

Sachstand 

Zur Lehreinheit Philosophie gehörten zum Zeitpunkt der Erstellung des Selbstberichts vier W3-Professuren, 
neun W2-Professuren sowie fünf W1-Professuren mit Tenure Track nach W2. Außerdem werden zwei unbe-
fristete Mitarbeiterstellen für Lehre, Studienfachberatung und Institutsmanagement genannt. Darüber hinaus 
hat die Lehreinheit 7,25 wissenschaftliche Qualifikationsstellen aus dem Landeszuschusshaushalt und 3,95 
weitere befristete Stellen für wissenschaftliches Personal aus Programmmitteln, das in der Lehre engagiert 
ist. Im philosophiedidaktischen Bereich stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Selbstberichts eine W2-Pro-
fessur (ohne Mitarbeiter/innen-Stelle) sowie ein teilabgeordneter Studienrat im Hochschuldienst (Philoso-
phiedidaktik & Literaturdidaktik) zur Verfügung. Weitere philosophiedidaktische Expertise wird durch zwei bis 
drei Lehraufträge je Semester eingeholt. Das Rektorat der Ruhr-Universität Bochum sieht gemäß Selbstbericht 
zukünftig die Ausstattung aller W2-Professuren mit einer Mitarbeiterstelle vor. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Im überregionalen Vergleich beeindruckt die Bochumer Philosophie mit ihrer erfreulich hohen Zahl von Pro-
fessuren in Kombination mit den über zehn Stellen für Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen schon von der rei-
nen Quantität her. Auch die Absicherung der Fachdidaktik u. a. durch eine vollgültige und unbefristete Profes-
sur sowie einem teilabgeordneten Studienrat im Hochschuldienst ist vorbildlich, auch wenn die grundsätzlich 
vorgesehene Stelle zur wissenschaftlichen Mitarbeit in der Fachdidaktik noch fehlt. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.4.4 Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 MRVO) 
a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Zur hochschulweiten Ausstattung sowie zur fächerübergreifenden Ressourcenausstattung der Professional 
School for Education mit nicht-wissenschaftlichem Personal, Räumen, IT sowie Lehr- und Lernmitteln siehe 
den Akkreditierungsbericht zum Modell und zu den Bildungswissenschaften vom 22.4.2021. Die im Bündel 
enthaltenen Teilstudiengänge greifen auf diese Infrastruktur zurück. 

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Teilstudiengang 01 „Evangelische Religionslehre“ 

Sachstand 

Nach Darstellung im Selbstbericht sind Räume für Lehrveranstaltungen, Lehrende und Mitarbeiter/innen 
ebenso vorhanden wie die Bibliothek, die mit WLAN ausgestattet ist (siehe hierzu auch den Abschnitt zur 
Katholischen Religionslehre). Studierenden stehen Arbeitsplätze zur Verfügung. Aufgrund von 
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Rückmeldungen der Studierenden wurden vier weitere Computer sowie ein Buchscanner für die Bibliothek 
angeschafft. Ein zusätzlicher Buchscanner soll in Kürze folgen.  

Im Studiendekanat stehen für die Beratung und Koordination dauerhaft zwei Vollzeitstellen zur Verfügung 
(zum Zeitpunkt der Erstellung des Selbstberichts 2.6 Vollzeitäquivalente).  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Ressourcenprüfung ist durch die Universität vorgenommen und für ausreichend befunden worden. Laut 
Selbstaussage der Fakultät ist die Ausstattung „in adäquatem Rahmen vorhanden“. In den einschlägigen Ge-
sprächen im Rahmen der Begehung haben die Studierenden mit Verweis auf die gegenwärtigen umfänglichen 
Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an der RUB die durchweg gute Ausstattung sowie moderne Einrich-
tung der Lehrräume hervorgehoben. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

Teilstudiengang 02 „Katholische Religionslehre“ 

Sachstand 

Die Evangelisch-Theologische und die Katholisch-Theologische Fakultät verfügen über eine gemeinsame Bib-
liothek mit rund 250.000 Bänden (Präsenzbibliothek). In der Bibliothek wurden Arbeitsplätze eingerichtet, die 
zum Teil mit internetfähigen Arbeitsplatzrechnern für die Online-Recherche sowie die Nutzung von Datenban-
ken und anderen elektronischen Ressourcen ausgestattet sind. Zusätzlich verfügt die Universitätsbibliothek 
über theologische Fachliteratur.  

Der Fakultät stehen ein Hörsaal sowie vier Seminarräume zur Nutzung zur Verfügung, weitere Räumlichkeiten 
können bei Bedarf über das zentrale Buchungssystem der RUB genutzt werden; hier hat die Fakultät nach 
eigenen Angaben bei einigen Hörsälen das Erstnutzungsrecht.  

Die Professuren sind gemäß Selbstbericht neben Stellen für Mitarbeiter/innen (anteilig) mit Sekretariatsstellen 
ausgestattet.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Soweit aus den schriftlichen Unterlagen ersichtlich, oben dargestellt und von Personal wie Studierenden 
mündlich mitgeteilt wurde, verfügt der Teilstudiengang über eine angemessene Ressourcenausstattung.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

Teilstudiengang 03 „Philosophie/Praktische Philosophie“ 

Sachstand 

Die Räumlichkeiten für Lehrveranstaltungen werden an der Ruhr-Universität in Teilen zentral vergeben und 
jährlich fortgeschrieben. Ein Veranstaltungsraum kann von der Lehreinheit autonom genutzt werden, und für 
sechs Seminarräume hat die Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft ein Vorbuchungsrecht. Seit 
dem Jahr 2011 ist die Literaturausstattung der Philosophie in eine Verbundbibliothek mit den Fachbibliotheken 
Erziehungswissenschaft, Geschichte und Kunstgeschichte integriert, um längere Öffnungszeiten anbieten zu 
können. Daneben können die Studierenden die Universitätsbibliothek nutzen. Die IT-Infrastruktur wird auf dem 
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Campus zentral verwaltet. Zur Ausstattung mit personellen Ressourcen für die Beratung und das Studien-
gangsmanagement siehe „Personelle Ausstattung“.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Ressourcenausstattung des Faches „Philosophie/Praktischen Philosophie“ wirkt auskömmlich; Defizite 
sind weder in den Antragsunterlagen noch bei der Begehung kenntlich geworden. Die Weiterentwicklung der 
digitalen Infrastruktur für das eLearning wird vom Fach mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.4.5 Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 MRVO) 
Sachstand 

Im Fach „Evangelische Religionslehre“ sind als Prüfungsformen eine mündliche Prüfung, eine Hausarbeit und 
Forschungsberichte vorgesehen.  

Im Studium der „Katholischen Religionslehre“ werden die Module durch eine Klausur, eine mündliche Prüfung, 
eine sogenannte „Fachdidaktische Akte“ (schriftliche Reflexion über alle Inhalte des Moduls „Religionsunterricht-
liche Praxis“) oder eine Hausarbeit abgeschlossen. Daneben sind Studienleistungen zu erbringen, z. B. Mode-
rationsleistungen in den fachdidaktischen Seminaren der Pflichtmodule A I und A II mit schriftlichem Verlaufsplan, 
die Abfassung einer Hausarbeit im fachwissenschaftlichen Seminar im Wahlpflichtbereich und ein Nachgespräch 
dieser Arbeit mit der/dem zuständigen Professor/in sowie eine Klausur oder mündliche Prüfung. 

Als Prüfungsformen der Modulprüfungen sind im Studium der „Philosophie/Praktischen Philosophie“ eine 
Hausarbeit, eine mündliche Prüfung und das Studienprojekt zum Praxissemester vorgesehen. Hinzu kommen 
eine unbenotete Klausur als Studienleistung im ersten Semester sowie weitere Studienleistungen wie ein Re-
ferat, Essay oder Protokoll in zwei weiteren Veranstaltungen im ersten oder zweiten Semester.  

Im jeweiligen Fach ist zum Studienabschluss die Anfertigung der Masterarbeit möglich.  

Hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte zur Darstellung des Sachstands und Bewertung des 
Kriteriums wird auf den Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungswissen-
schaften vom 22.4.2021 verwiesen.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Insbesondere die „Fachdidaktische Akte“ stellt mit Blick auf das Berufsziel Lehramt ein passgenaues Prü-
fungsformat dar, das eine gelungene Vorbereitung auf den Vorbereitungsdienst darstellen kann. Einen 
Wunsch der Studierenden aufgreifend regen die Gutachterinnen und Gutachter an, die Prüfungen im Übrigen 
noch stärker kompetenzorientiert auszugestalten, wie dies auch von den zukünftigen Lehrkräften im Schul-
dienst gefordert wird, und den Bezug der Prüfungsformate und -inhalte auf die Schulpraxis auszubauen. 

Angesichts der Vielzahl der an der RUB kombinierbaren Fächer gelingt die Überschneidungsfreiheit bei der 
Durchführung der Prüfungen zufriedenstellend (siehe hierzu auch Abschnitt II.4.6).  

Die Studierenden fühlen sich auf die Masterarbeit durch den Studienverlauf, insbesondere aber durch Studi-
enprojekte und ergänzend auch durch das Schreibzentrum der RUB, gut vorbereitet.  

Die zeitliche Kopplung der Masterarbeit an das Praxissemester trägt zu einer Verzahnung der Praxiserfahrung 
mit den fachdidaktischen Veranstaltungen bei. Im Rahmen der Kommunikation der Fächer mit den ZfsL könnte 
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überprüft werden, ob Redundanzen bei den Veranstaltungen zur Vorbereitung und Begleitung des Praxisse-
mesters bestehen. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.4.6 Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 MRVO) 
a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Die Gesamtverantwortung für den Master of Education-Studiengang an der RUB liegt bei der Professional School 
of Education (PSE). Zu den Aufgaben der PSE gehören unter anderem Koordinationsaufgaben im Bereich der 
Prüfungsorganisation und des Praxissemesters sowie die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Lehr-
angebots und die Beratung der einzelnen Fakultäten, die Fächer im Lehramtsmasterstudiengang anbieten.  

Die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit soll fachspezifisch durch Flexibilität und ein großes Angebot im 
Wahlpflichtbereich sichergestellt werden. Nach den Angaben im jeweiligen Selbstbericht erstrecken sich die 
Module über ein bis zwei Semester. Zentrale Informations- und Beratungsstellen sind an der RUB vorhanden, 
für die spezifischen Belange der Lehramtsstudierenden zeichnet die PSE verantwortlich (siehe hierzu auch 
den Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zum Teilstudiengang Bildungswissenschaften 
vom 22.4.2021).  

Die Einschätzung des zu erwartenden Workloads für die jeweiligen Module wurde seit der Einrichtung des 
Master of Education-Studiengangs im Wintersemester 2005/06 nach Darstellung der RUB regelmäßig über-
prüft und korrigiert. Die Grundlage dieser Überprüfungen und Korrekturen bildet die regelmäßig stattfindende 
Lehrevaluation. 

Hinsichtlich der weiteren teilstudiengangsübergreifenden Aspekte zur Darstellung des Sachstands und Be-
wertung des Kriteriums wird auf den Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bil-
dungswissenschaften vom 22.4.2021 verwiesen. 

In allen drei vorliegenden Teilstudiengängen können die Module unabhängig voneinander absolviert werden. 
Innerhalb der Module wird meist eine logisch aufeinander aufbauende Reihenfolge von Lehrveranstaltungen 
empfohlen, die jedoch in der Regel keine formale Voraussetzung darstellt. Überschneidungsfreiheit bei Prü-
fungen soll gewährleistet werden, indem die Prüfungstermine individuell abgestimmt werden. Die Studieren-
den sind nach Darstellung der beteiligten Fakultäten über Gremientätigkeiten in die Entwicklungsmaßnahmen 
eingebunden (siehe auch Abschnitt „Studienerfolg“). 

Für die Beratung und Betreuung der Studierenden im Teilstudiengang „Evangelische Theologie“ sind insbe-
sondere der Lehrstuhl für Religionspädagogik sowie die Mitarbeiter/innen im Studiendekanat der Fakultät zu-
ständig. Für die Begleitung der Studierenden verweist die Fakultät insbesondere auf den persönlichen Aus-
tausch zwischen Lehrenden und Studierenden und die Gespräche und Beratungen bei der Anmeldung zu den 
Modulprüfungen. Ergänzend wurde ein Informationsblatt für die Studierenden entwickelt, auf dessen Grund-
lage sie ihren Studienverlauf überprüfen und kontinuierlich selbst evaluieren können.  

Die Studierbarkeit des Teilstudiengangs „Katholische Religionslehre“ soll durch eine langfristige Planung und 
Koordination des Lehrangebots, die flexible Gestaltung des Studiums und die fachspezifischen Beratungs-
möglichkeiten unterstützt werden. Der Studienbeirat und das Studiendekanat sind für die inhaltliche bzw. or-
ganisatorische Koordination zuständig.  

Die Verteilung des Workloads in den einzelnen Studienabschnitten wird nach Darstellung im Selbstbericht in 
den Arbeitsgemeinschaften der Philosophie regelmäßig hinterfragt und angepasst. Durch eine frühzeitige 
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Planung des Lehrangebots soll den Studierenden Sicherheit in der Studienplanung gegeben werden und sie 
durch die Studienfachberatung unterstützt werden. Das Studiendekanat ist für die Organisation zuständig.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die drei Teilstudiengänge haben neue Konzepte zur Verbesserung der Studierbarkeit in die vorliegenden Cur-
ricula integriert. Die im vergangenen Wintersemester über die neue Prüfungsordnung eingeleiteten Verände-
rungen haben einen überzeugenden Eindruck hinterlassen und die Gutachterinnen und Gutachter sind ge-
spannt, ob die erwarteten positiven Effekte zum Beispiel zur weiteren Optimierung der Abschlüsse in der Re-
gelstudienzeit eintreten werden. Es ist deutlich geworden, dass die häufig längere Studiendauer auf unter-
schiedliche Faktoren zurückzuführen ist. Neben dem Umstand, dass an der Ruhr-Universität wie an den meis-
ten anderen Universitäten der Anteil der Studierenden, die neben dem Studium einer Erwerbstätigkeit zur 
Finanzierung des Lebensunterhalts nachgehen, hoch ist, scheint eine Sollbruchstelle auch weiterhin das Pra-
xissemester zu sein. Hier ist die Ruhr-Universität offensichtlich bemüht die Rahmenbedingungen, auf die sie 
nur eingeschränkt Einfluss hat, so optimal wie möglich zu gestalten, zum Beispiel durch Blended Learning in 
den Begleitseminaren und den Versuch der Akquise von mehr Praktikumsplätzen an Schulen in der näheren 
Umgebung, um die Fahrtzeiten für die Studierenden und den Organisationsaufwand zu verringern.  

Ein weiterer Aspekt, der eine Verlängerung des Studiums bedingen kann, ist der Übergang vom Studium in 
den Vorbereitungsdienst. Da die Semesterzeiten und der Start des Referendariats an den Zentren für schul-
praktische Lehrerausbildung (ZfsL) nicht deckungsgleich sind, scheint es auch hier zu Verzögerungen zu kom-
men, da einige Studierende zur „Überbrückung“ und Entzerrung der Abschlussphase ein zusätzliches Studi-
ensemester in Kauf nehmen. Von Studierenden wurde darauf hingewiesen, dass die Fristen zur Anmeldung 
für das Referendariat so gesetzt sind, dass Studierende bereits vor Ende des vierten Semesters ihr Studium 
abschließen müssten, um für den Übergang in der Regelstudienzeit zu bleiben. Die Setzung der Frist liegt 
nicht in der Verantwortung der Hochschule, dennoch ist dieser Aspekt von Relevanz, da er zu einer Studien-
zeitverzögerung beitragen kann.  

Darüber hinaus sollte aber den Einschätzungen der Studierenden folgend auch weiterhin ein Augenmerk auf 
die Abstimmung der einzelnen Studienbestandteile gelegt werden, damit sich Lehrveranstaltungen und Prü-
fungen der beiden (bzw. durchaus häufig auch drei) Fächer und der Bildungswissenschaften in den drei Stu-
diensemestern sowie im Praxissemester mit den Veranstaltungen am ZfsL nicht überschneiden; gerade bei 
Fächerkombinationen von Geistes- und Naturwissenschaften scheint es gelegentlich zu Friktionen zu kom-
men, die weiterhin in den Blick genommen werden sollten. Ebenso könnte das BAföG als Studienfinanzie-
rungsmöglichkeit intensiver beworben werden, das nach Darstellung der Hochschulleitung im Vergleich zu 
anderen Universitäten in Deutschland durch RUB-Studierende weniger beantragt wird. 

Die Rückmeldungen der Studierenden und ihre Einschätzungen über die Studierbarkeit der relevanten Teil-
studiengänge fielen durchwegs positiv aus. Während, nach Einschätzung der Studierenden, die Anforderun-
gen in der Vergangenheit zu hoch waren, konnte eine neue Prüfungsordnung (seit dem Wintersemester 2020 
in Kraft) diesem Umstand entgegenwirken. Lediglich in der Katholischen Theologie konnte die neue Prüfungs-
ordnung nicht zu einer Reduktion der Anforderungen führen. Hier sollte durch die Fakultät, aber auch die 
Universität insgesamt auch weiterhin ein besonderes Augenmerk auf engmaschige Beobachtung der Prü-
fungslast und des tatsächlichen Workloads gelegt werden, um bei Bedarf kurzfristig nachsteuern zu können.  

Das Praxissemester wurde als wichtige Vorbereitung auf den Lehrberuf beschrieben, die landesweite Rege-
lung, nach der Studierende mindestens vier Tage pro Woche an der Schule verbringen müssen, erschwert 
allerdings die Organisation, insbesondere für berufstätige Studierende. Von den Studierenden wurde die Or-
ganisation des Praxissemesters als häufiger Grund für eine Studienzeitverlängerung genannt, wie bereits 
oben erwähnt, wobei die Universität hier für die meisten Bestandteile dieser Studienphase nicht die Verant-
wortung trägt. Auch in der Planung von zu absolvierenden Prüfungen während des Praxissemesters wurden 
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von Studierenden organisatorische Schwierigkeiten genannt, weshalb eine noch bessere Absprache von 
ZfsLs und RUB sowie den verschiedenen Instituten aus der Perspektive der Studierenden wünschenswert 
wäre, die in dieser Phase jeweils Prüfungen abnehmen.  

Positiv wahrgenommen wurde von Studierenden die Wahlfreiheit in der Auswahl der Lehrveranstaltungen in 
den verschiedenen Fachbereichen. Auch mit der Betreuung der Master-Arbeiten zeigten sich Studierende der 
verschiedenen Fachbereiche durchgehend zufrieden.  

Besonders positiv hervorgehoben wurde von Studierenden die Einbindung von Studierenden und Studieren-
denvertreter/innen in verschiedene Gremien der Hochschule sowie deren Einbindung in das Qualitätssiche-
rungsmanagement. Als Beispiel wurde die Änderung der Prüfungsordnung genannt, bei der Studierende den 
Eindruck hatten, dass ihre Rückmeldungen in die Überarbeitung der Prüfungsordnung einflossen. Insbeson-
dere in der Evangelischen Theologie und der Philosophie wurde dies von Studierenden so wahrgenommen. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen: Die Studienorganisation des Praxissemesters sollte in 
den Bereichen, auf die die Universität einen Einfluss hat, weiterhin kontinuierlich – auch unter Einbezug der 
Praktikumsschulen und ZfsL sowie in Absprache mit den weiteren lehrerbildenden Universitäten in der Region 
– optimiert werden mit dem Ziel, die Quote der Abschlüsse in der Regelstudienzeit weiter zu erhöhen.  

 

II.4.7 Besonderer Profilanspruch (§ 12 Abs. 6 MRVO) 
Die Aspekte, die sich aus dem besonderen Profilanspruch „Lehrerbildung“ ergeben, werden unter § 13 (2) 
und (3) dargestellt und bewertet.  

 

II.5 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 MRVO) 
a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte zur Darstellung des Sachstands und Bewertung des 
Kriteriums wird auf den Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungswissen-
schaften vom 22.4.2021 verwiesen.  

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Teilstudiengang 01 „Evangelische Religionslehre“ 

Sachstand 

Durch Kontakte zu Einrichtungen und Hochschulen im In- und Ausland sowie damit verbundene Teilnahmen 
an Exkursionen und Tagungen sowohl von Lehrenden als auch Studierenden sieht sich die Fakultät in der 
Lage den fachlichen Diskurs sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene systematisch in das Studium 
einbeziehen zu können. Hochschulintern wird dabei auch auf die Kooperationsvereinbarung mit dem CERES 
verwiesen. Die Fakultät wird nach eigenen Angaben zudem bei der Weiterentwicklung des Curriculums durch 
die Fachkommission II (des Evangelisch-Theologischen Fakultätentags) unterstützt. Außerdem wird eine re-
gelmäßige Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Institut der Kirche von Westfalen in Villigst aufgeführt. 
Die Kontakte und der Austausch sollen dazu beitragen, dass das Studium sowohl fachlich-inhaltlich als auch 
methodisch-didaktisch auf dem aktuellen Stand ist.  
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Der Anspruch der fachlich-inhaltlichen und didaktisch-methodischen Weiterentwicklung des Teilstudiengangs 
„Evangelische Religionslehre“ ist hinreichend dokumentiert. Es werden sowohl die ländergemeinsamen und 
länderspezifischen fachlichen Anforderungen als auch die ländergemeinsamen und länderspezifischen struk-
turellen Vorgaben für die Lehrerausbildung berücksichtigt. Mithin sind die fachlichen und wissenschaftlichen 
Anforderungen, die an eine kompetenzorientierte Religionslehrer/innen(aus)bildung gestellt werden, aktuell 
und inhaltlich adäquat. Der im Praxissemester zu erstellende Forschungsbericht soll die forschende Haltung 
der Studierenden gegenüber Unterricht mit Anschluss an den wissenschaftlichen Diskurs dokumentieren. Die 
problemorientiert angelegten wissenschaftlichen Hausarbeiten dienen der Entwicklung eines lehrberuflichen 
Habitus, der theologische Urteilsfähigkeit und didaktische Perspektivierung zu integrieren vermag. 

Hinsichtlich der Sprachanforderungen im Teilstudiengang hat das Land unlängst Änderungen auf den Weg ge-
bracht, die zwar schon zu ersten fakultätsinternen Überlegungen geführt haben, aber als „work in progress“ die 
Fakultät aufgrund der fachkulturellen Brisanz langfristig beanspruchen wird. Die offene Haltung, die die mit dem 
M.Ed.-Teilstudiengang befassten Fakultätsmitglieder im Gespräch gezeigt haben, lässt darauf schließen, dass 
eine fachlich und didaktisch angemessene Weiterentwicklung der „Sprachenfrage“ ernsthaft angestrebt wird. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

Teilstudiengang 02 „Katholische Religionslehre“ 

Sachstand 

Hinsichtlich der Ableitung der Lehrinhalte aus aktuellen Forschungskontexten und -projekten verweist die Fakul-
tät auf die eigene Forschungs- und Publikationstätigkeiten sowie darauf, dass Forschung und Lehre in allen von 
der Fakultät verantworteten Studienprogrammen inhaltlich in enger Verbindung stehen sollen. Die fakultätseige-
nen Gremien sollen sowohl für die stetige inhaltliche als auch didaktische Weiterentwicklung genutzt werden.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Aktualität und Adäquanz der Anforderungen sind gegeben. Die fachlich-inhaltliche Gestaltung des Teilstu-
diengangs und die methodisch-didaktischen Ansätze des Curriculums wurden seit der letzten Akkreditierung 
deutlich weiterentwickelt. Da zum Zeitpunkt der Begutachtung jedoch einige Lehrstühle neu zu besetzen wa-
ren, empfiehlt das Gutachtergremium eine weitere kontinuierliche Überprüfung und Weiterentwicklung auch 
mit den zukünftigen neuen Kolleg/inn/en zu pflegen. 

Im Fach Katholische Theologie sind die Prüfungen modulbezogen und kompetenzorientiert. Eine besondere 
Form der kompetenzorientierten Prüfung ist die „Akte zum Praxissemester“. Positiv hervorzuheben ist das 
Mentorensystem. 

Die Publikationen des Personals und die Kontakte zu ausländischen Universitäten belegen, dass der fachliche 
Diskurs nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene gepflegt wird. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen: Da einige Lehrstühle neu zu besetzen sind, empfiehlt 
das Gutachtergremium eine weitere kontinuierliche Überprüfung und Weiterentwicklung. 
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Teilstudiengang 03 „Philosophie/Praktische Philosophie“ 

Sachstand 

Die Lehre an der Lehreinheit Philosophie wird von hauptamtlich tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern durchgeführt, die nach eigenen Angaben am philosophischen Diskurs auf nationaler und internati-
onaler Ebene teilnehmen und diesen mitprägen. In regelmäßigen Treffen von Arbeitsgemeinschaften sollen 
fachliche Inhalte und Vermittlungsformen von diesen forschenden Lehrenden überprüft, diskutiert und ggf. 
aktualisiert werden. Neben der finanziellen Unterstützung zur Teilnahme an internationalen Konferenzen und 
wissenschaftsdidaktischen Fortbildungen verweist die Lehreinheit darauf, regelmäßig selbst internationale 
Fachkonferenzen durchzuführen sowie Gastvorträge und Workshops zu organisieren, an denen sich auch die 
Studierenden beteiligen können.  

Die Sicherstellung der methodisch-didaktischen Weiterentwicklung soll durch die Gremien und institutionali-
sierten Austauschprozesse mit den Studierenden erfolgen, zum Beispiel über die Sitzungen des Studienbei-
rats und mehrmals pro Semester stattfindenden Beratungs- und Diskussionssitzungen. In den Direktoriumssit-
zungen der Institute für Philosophie sowie im Fakultätsrat sind Vertreter/innen des Fachschaftsrats Philoso-
phie vertreten. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die fachlich-inhaltlichen Ansprüche werden im Hinblick auf Aktualität und Adäquanz mustergültig erfüllt. Dies 
schließt auch die KMK-Vorgaben für das Fach Philosophie/Praktische Philosophie in fachwissenschaftlicher 
und fachdidaktischer Ausrichtung ein. In der großen Breite der sehr unterschiedlichen Ausrichtung des fach-
wissenschaftlichen Personals und im institutionellen Ernstnehmen der fachdidaktischen Herausforderungen 
der Lehrerbildung kann die Bochumer Philosophie hohen Standards genügen. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.5.1 Lehramt 

Die Studiengänge entsprechen den Anforderungen gemäß § 13 Abs. 2 und 3 MRVO. 

Die RUB hat für alle drei begutachteten Teilstudiengänge fachspezifische Kompetenzprofile vorgelegt. Über 
die Zuordnung von Modulen des jeweiligen Teilstudiengangs des Master of Education-Studiengangs unter 
Einbezug des vorhergehenden Bachelorstudiums zu den Fachprofilen für das jeweilige Fach soll dargelegt 
werden, wie das Erreichen der ländergemeinsamen inhaltlichen Anforderungen für die Fachwissenschaften 
und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung (Beschluss der KMK vom 16.10.2008 i. d. F. vom 16.05.2019) erfolgt. 
Weitere Informationen zur Ausgestaltung der Curricula sind Abschnitt II.4.1 zu entnehmen.  

Das Konzept der Lehrer/innenbildung der RUB sieht vor, dass zwei Fachwissenschaften sowie Bildungswis-
senschaften integrativ studiert werden. Die durch die Landesvorgaben vorgesehenen schulpraktischen Stu-
dien werden im Bachelorstudium durchgeführt, das Praxissemester ist Bestandteil des Masterstudiengangs.  

Hinsichtlich der teilstudiengangsübergreifenden Aspekte zur Darstellung des Sachstands und Bewertung des 
Kriteriums wird auf den Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungswissen-
schaften vom 22.4.2021 verwiesen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Vorgaben des Lehrerausbildungsgesetzes und der Lehramtszugangsverordnung (LZV) sowie des Be-
schlusses der KMK zu ländergemeinsamen inhaltlichen Anforderungen für die Fachwissenschaften und 
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Fachdidaktiken in der Lehrerbildung werden in den vorliegenden Teilstudiengängen angemessen berücksich-
tigt. Die in allen drei Teilstudiengängen erforderlichen besonderen Sprachkompetenzen gemäß § 11 Absatz 2 
LZV werden verantwortungsvoll vermittelt; absehbare Änderungen werden im Bewusstsein des Spannungs-
verhältnisses zwischen fachwissenschaftlichen Interessen und Bedürfnissen des Arbeitsfelds Schule ange-
gangen. Bei der Auswahl fachwissenschaftlicher Inhalte werden die Bedürfnisse des Schulunterrichts durch 
Berücksichtigung der Unterrichtscurricula im Teilstudiengang „Philosophie“ angemessen berücksichtigt, in den 
Teilstudiengängen „Evangelische Religionslehre“ und „Katholische Religionslehre“ könnten diesbezügliche Er-
fordernisse noch stärker in den Blick genommen werden (zum Beispiel Aspekte des Konfessionell Kooperati-
ven Religionsunterrichts). 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.6 Studienerfolg (§ 14 MRVO) 
Sachstand 

Die Ruhr-Universität fasst das systematische Qualitätsmanagement in Lehre und Studium nach eigenen An-
gaben als diskursiven Prozess auf. Die einzelnen Instrumente der Evaluation wie bspw. studentische Veran-
staltungsbewertung, Befragung von Studierenden und Ehemaligen sowie Lehrberichte werden im Modellbe-
richt erläutert. Hinsichtlich der weiteren teilstudiengangsübergreifenden Aspekte zur Darstellung des Sach-
stands und Bewertung des Kriteriums wird auf den Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und 
zu den Bildungswissenschaften vom 22.4.2021 verwiesen.  

Die (Teil-) Studiengänge unterliegen nach Darstellung der Hochschule einem kontinuierlichen Monitoring unter 
Beteiligung von Studierenden und Absolvent/inn/en (Befragungen der Studierenden, Beteiligung in den Gremien 
sowie der Absolvent/inn/en). Die Ergebnisse werden im Rahmen der Lehrberichtserstellung in den Gremien der 
jeweiligen Fakultät diskutiert und nach Darstellung der Ruhr-Universität bei Bedarf Maßnahmen ergriffen.  

Die Überarbeitung der fachspezifischen Bestimmungen erfolgt auf Initiative der Studierenden oder Lehrenden, 
die diese im zuständigen Studienbeirat diskutieren, der paritätisch mit Studierenden und Lehrenden besetzt 
ist. Die Änderungen werden anschließend nach einem Konsens dem Fakultätsrat vorgelegt. Abschließend 
muss das School Board der PSE über Änderungswünsche entscheiden.  

Die Evangelisch-Theologische Fakultät verfolgt nach eigenen Angaben ein sich stetig weiter aufbauendes 
Qualitätsmanagementsystem, das die Weiterentwicklung der Lehre und die damit einhergehenden Strukturen 
und Prozesse betrachten soll. Die Ergebnisse von Evaluationen werden in der Evaluationskommission bera-
ten. Diese erarbeitet ggf. Handlungsempfehlungen. Die Studierenden sind gemäß Selbstbericht in die Verän-
derungsprozesse eingebunden. Bei Anregungen und Kritik der Studierenden können sie sich an das Studien-
dekanat und den Fachschaftsrat wenden. 

Neben dem Bestreben, die Kreditierung gemäß den Ergebnissen der Lehrevaluationen und im direkten Ver-
gleich zu den anderen Studienprogrammen der Fakultät an den tatsächlichen Workload anzupassen, wurden 
bei Veränderungen zentrale Vorgaben zur Kreditierung umgesetzt. So wurde zum Beispiel die Anzahl der 
Module im Fachstudium von vier auf drei reduziert. Inhaltliche Veränderungen ergaben sich u. a. durch verän-
derte Rahmenvorgaben für die Lehrer/innenbildung und solche innerhalb der RUB.  

Hinsichtlich der Schwundquote geht die Fakultät anhand der vorliegenden Daten und Zahlen davon aus, dass 
je Kohorte weniger als ein/e Student/in das Studium in den ersten vier Semestern abbricht. Die Fakultät geht 
davon aus, dass die vorliegenden Daten zur Durchschnittsstudiendauer durch Extremwerte nach oben verzerrt 
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sein könnte. Als Gründe für die Überschreitung der Regelstudienzeit wird angegeben, dass ein Großteil der 
Studierenden neben dem Studium arbeitet und die Studierendenschaft durch ein hohes ehrenamtliches En-
gagement außerhalb der Universität gekennzeichnet ist. Des Weiteren müssen Masterstudierende mindestens 
das Graecum sowie das Latinum oder Hebraicum vorweisen. Diese Sprachprüfungen sind eine Zugangsvo-
raussetzung zum Studium und können im Rahmen des Bachelorstudiums im Optionalbereich abgelegt wer-
den, können aber auch nachgeholt werden und so das Masterstudium verlängern.  

In der Katholisch-Theologischen Fakultät erstellt die Evaluationskommission auf Basis der Rückmeldungen 
einen Bericht, der sowohl im Fakultätsrat als auch im Studienbeirat vorgestellt und diskutiert wird. Etwaige 
Probleme sollen dabei im regelmäßigen Austausch mit der Fachschaft der Fakultät sowie in den Sitzungen 
des Studienbeirates diskutiert und, falls nötig, Vorschläge für die folgende Diskussion und Beschlussfassung 
im Fakultätsrat vorbereitet werden 

Die Fakultät geht anhand der vorgelegten Absolventenzahlen von Schwankungen aus, über die Jahre hinweg 
aber von einer Bereinigung und geringen Veränderung. Als eine positive Entwicklung seit der letzten Akkredi-
tierung nennt sie die Zahl der Masterstudierenden mit einer mehr als 1,5fachen Studiendauer im Vergleich zur 
Regelstudienzeit und ordnet diese als stark rückläufig ein (WS 2019/2020: 8,7 %; WiSe 2012/2013; 15,6 %). 
Die Schwund- bzw. Verbleibsquote wird von der Fakultät ebenfalls als positiv entwickelt eingeordnet. Als Maß-
nahmen zur weiteren Unterstützung der Vermeidung der Überschreitung der Regelstudienzeit bzw. des Stu-
dienabbruchs wurden eine Intensivierung der Studienfachberatung, die Flexibilisierung des Studiums und ein 
Mentoratssystem eingeführt. Gründe für eine längere Studiendauer oder den Studienabbruch sieht die Fakul-
tät insbesondere durch eine Erwerbstätigkeit parallel zum Studium oder andere im persönlichen Lebensent-
wurf verortete Gründe (Elternzeit, persönliche/familiäre Probleme) bedingt.  

Die Philosophie gibt die Absolventenquote mit 82 % an und stellt diese als deutlich besser als in den anderen 
angebotenen Studienprogrammen dar. Als ein Hinderungsgrund für den Studienabschluss (in der Regelstudi-
enzeit) wird der Erwerb des Latinums genannt, an dem einige Studierende scheitern bzw. hierfür lange Zeit 
benötigen. Die durchschnittliche Studiendauer wird nicht als befriedigend eingestuft, sodass das Institut nach 
eigenen Angaben hofft, dass das angepasste Modularisierungskonzept und die weitere Flexibilisierung der 
Belegung von Veranstaltungen und des Ablegens der Prüfungen zu einem zügigeren Studium beitragen wird.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Ruhr-Universität verfügt über ein beispielgebend professionell aufgestelltes Qualitätssicherungssystem, das 
modul- und studiengangbezogene Betrachtungen ermöglicht. Die Ergebnisse werden in den jeweils zuständigen 
fakultätsinternen und fakultätsübergreifenden Gremien beraten, womit die Grundlage für Weiterentwicklungen 
gelegt wird, die der Gutachtergruppe gegenüber auch beispielhaft veranschaulicht wurden. Nach Rückmeldun-
gen der Studierenden nehmen die Dozentinnen und Dozenten bei den im Laufe des Semesters durchgeführten 
Evaluationsformaten die Gelegenheit war, die Ergebnisse mit den Studierenden zu besprechen.  

Bei der Vergabe der Abschlussnoten fällt auf, dass die Note „ausreichend“ äußerst selten und die Noten „sehr 
gut“ und „gut“ sehr häufig vergeben werden. Die Gutachterinnen und Gutachter hätten sich ein sich auf diese 
Praxis der Notenvergabe beziehendes Problembewusstsein der Beurteilerinnen und Beurteiler gewünscht und 
regen in allen drei betrachteten Teilstudiengängen an das Notenspektrum deutlicher auszuschöpfen, um ins-
besondere einer Wettbewerbsverzerrung mit Absolventinnen und Absolventen anderer Hochschulen und Bun-
desländer vorzubeugen und besonders hervorragende Leistungen einzelner Studierender durch einen ange-
messenen Notenabstand sichtbar machen zu können.  

Die Studierenden wünschten sich bei der Prüfungsorganisation verbesserte Abstimmungsprozesse zwischen 
den beteiligten Fakultäten (insbesondere mit den Naturwissenschaften); die diesbezüglichen Probleme er-
scheinen angesichts der breiten Wahlmöglichkeiten aber noch im üblichen Rahmen und alle Beteiligten der 
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Ruhr-Universität konnten glaubhaft vermitteln, dass bei eventuellen Überschneidungen individuelle Lösungen 
gefunden werden. Überschreitungen der Regelstudienzeit sind daher vermutlich eher auf außeruniversitäre 
Umstände zurückzuführen, die die Ruhr-Universität nicht zu verantworten hat. Die weitere Bewertung zur Stu-
dierbarkeit in der Regelstudienzeit und Hinweise zu Möglichkeiten der Weiterentwicklung sind dem Abschnitt 
II.4.6. zu entnehmen.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: Die Gutachterinnen und Gutachter regen an, das Noten-
spektrum in allen drei betrachteten Teilstudiengängen deutlicher auszuschöpfen und ein Bewusstsein für die 
sich aus der derzeitigen Notenverteilung ergebenden Probleme zu entwickeln. Damit sollen Wettbewerbsver-
zerrungen vermieden und besonders hervorragende Leistungen einzelner Studierender durch einen ange-
messenen Notenabstand sichtbar gemacht werden. 

 

II.7 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 MRVO) 
Die vorliegenden Teilstudiengänge folgen nach eigenen Angaben den Grundsätzen der Chancengleichheit 
und den Zielen der Gleichstellung im Hochschulentwicklungsplan und stellen die entsprechenden Zielsetzun-
gen als prioritär hoch in der jeweiligen Fakultät eingestuft dar. Ergänzend verweist die Katholisch-Theologi-
sche Fakultät darauf, dass sie seit der letzten Akkreditierung den Anteil von Frauen im Professorium und unter 
den wissenschaftlich Mitarbeitenden erhöhen konnte und möchte diese Bemühungen fortsetzen. Das an der 
Fakultät angesiedelte Lore-Agnes-Projekt soll insbesondere die Frauenförderung bei wissenschaftlich Mitar-
beitenden vorantreiben.  

Der Nachteilsausgleich für Studierende mit länger andauernder oder ständiger körperlicher oder psychischer 
Behinderung sowie Regeln für den Mutterschutz ist in der fächerübergreifenden Prüfungsordnung geregelt. 
Die Festlegung erfolgt im jeweiligen Teilstudiengang individuell unter Berücksichtigung des Nachteils. In der 
jeweiligen Fakultät sind Ansprechpartner/innen benannt.  

Hinsichtlich weiterer teilstudiengangsübergreifenden Aspekte zur Darstellung des Sachstands und Bewertung 
des Kriteriums wird auf den Akkreditierungsbericht zum Kombinationsstudiengang und zu den Bildungswis-
senschaften vom 22.4.2021 verwiesen.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Im Hinblick auf das Geschlechterverhältnis an den Fakultäten, an denen die vorliegenden Teilstudiengänge 
angesiedelt sind, ist die Evangelische Theologie positiv hervorzuheben, da hier durch die Berufungen in den 
letzten Jahren ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis hergestellt werden konnte. Bei den Gesprächen 
wurde von Mitgliedern der Fakultät hervorgehoben, dass dies nur durch gezielte Maßnahmen erreicht werden 
konnte. Auch an den anderen beiden Fakultäten wurden Maßnahmen wie die oben dargestellten genannt, die 
dazu beitragen sollen, Chancengleichheit zu erreichen. Aus Sicht der Gutachter und Gutachterinnen sind die 
Maßnahmen zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit an den Fakultäten der Katholischen Theologie und 
Philosophie allerdings noch weiter ausbaufähig, sowohl was den Anteil an Professorinnen betrifft als auch in 
der Nachwuchsförderung. Hinsichtlich der laufenden Berufungsverfahren in der Katholisch-Theologischen Fa-
kultät wird zudem auf den Abschnitt II.4.3 zum Teilstudiengang „Katholische Religionslehre“ verwiesen.  

Bezüglich des Nachteilsausgleichs für Studierende orientieren sich die Fakultäten am gesamtuniversitären 
Angebot, welches aus der Sicht der Gutachter und Gutachterinnen angemessen ist.  
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Zusammenfassend verfügt die Hochschule über Konzepte zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit und 
zur Förderung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen, wobei die Maßnahmen 
zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit in Fakultäten, an denen die Teilstudiengänge „Katholische Re-
ligionslehre“ und „Philosophie/Praktische Philosophie“ verortet sind, ausbaufähig sind.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: Die Bemühungen zur Herstellung von Geschlechtergerech-
tigkeit der Fakultäten, an denen die Teilstudiengänge „Katholische Religionslehre“ und „Philosophie/Praktische 
Philosophie“ verortet sind, sollten weiter intensiviert werden, um den Anteil der Professorinnen zu erhöhen, und 
auch in der Nachwuchsförderung sollte der Fokus verstärkt auf die Geschlechtergerechtigkeit gelegt werden.  
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III. Begutachtungsverfahren 

III.1 Allgemeine Hinweise 

Wegen der Reise- und Versammlungsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie konnte keine Begehung vor 
Ort stattfinden. Entsprechend dem Beschluss des Vorstands der Stiftung Akkreditierungsrat vom 10.03.2020 wurde 
die Begutachtung in Absprache mit den Beteiligten in einer Kombination aus schriftlichen und virtuellen Elementen 
durchgeführt. Dabei wurden auf Seiten der Ruhr-Universität alle unter 4.2 genannten Gruppen in die Befragung 
durch das Gutachtergremium eingebunden. Die Räumlichkeiten und die sächliche Ausstattung wurden im Selbst-
bericht dokumentiert. 

Die Begutachtung erfolgte gemäß § 11 LABG NRW unter Mitwirkung eines Vertreters des Ministeriums für Schule 
und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen.  

Im Akkreditierungsbericht findet sich das Kapitel II.2 mit Informationen zum betrachteten Kombinationsmodell vor 
dem Hintergrund der landesspezifischen Regelungen. 

Beide einbezogenen Vertreter/innen erklärten die Zustimmung zur Akkreditierung der vorliegenden Teilstudien-
gänge der Evangelischen Religionslehre bzw. der Katholischen Religionslehre. 
 

III.2 Rechtliche Grundlagen 

Akkreditierungsstaatsvertrag 

Verordnung zur Regelung des Näheren der Studienakkreditierung in Nordrhein-Westfalen vom 25.01.2018 

Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz – LABG) vom 
12.05.2009 i. d. F. vom 23.09.2020 

Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.10.2008 i. d. F. vom 16.05.2019) 
 

III.3 Gutachtergruppe 

Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer 

 Prof. Dr. Heiner Hastedt, Universität Rostock, Professor für Praktische Philosophie 

 Prof. Dr. Angela Kaupp, Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, Professorin für Praktische Theologie, 
Religionspädagogik und Fachdidaktik/Bibeldidaktik 

 Prof. Dr. Andrea Schulte, Universität Erfurt, Martin-Luther-Institut, Professorin für Religionspädagogik 

Vertreter der Berufspraxis 

 RD Christian Hoser, Referent im Referat 422 des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf (Vertreter des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen) 

Studierende 

 Carla Harold, Universität Wien 

Zusätzliche Gutachterinnen und Gutachter für reglementierte Studiengänge (§ 25 Abs. 1 Satz 3 und 4 MRVO): 

 Thomas Schlüter, Pädagogisches Institut der Evangelischen Kirche von Westfalen (Vertreter der Evangelischen 
Kirche von Westfalen) 

 Nicola Tophinke, Bischöfliches Generalvikariat, Dezernat für Schule und Hochschule (Vertreterin des Bistums 
Essen)  
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IV. Datenblatt 

IV.1 Daten zum Studiengang zum Zeitpunkt der Begutachtung 

IV.1.1 Teilstudiengang 01 „Evangelische Religionslehre“ 
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IV.1.2 Teilstudiengang 02 „Evangelische Religionslehre“ 
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IV.1.3 Teilstudiengang 03 „Philosophie/Praktische Philosophie“ 
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IV.2 Daten zur Akkreditierung 

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 9.1.2020 

Eingang der Selbstdokumentation: 30.7.2020 

Zeitpunkt der Begehung: 28./29.6.2021 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt 
worden sind: 

Hochschulleitung 

Fakultätsleitungen  
Studiengangsverantwortliche, Lehrende 

Mitarbeiter/innen zentraler Einrichtungen 

Studierende 

IV.2.1 Kombinationsstudiengang Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (M.Ed.) 

Erstakkreditiert am: 

Begutachtung durch Agentur: 

18.8.2008 bis 30.9.2013 

Re-akkreditiert (1): 

Begutachtung durch Agentur: 

Von 30.9.2013 bis 30.9.2020 

 

Außerordentliche Fristverlängerung aufgrund der 
Corona-Pandemie 

Von 30.9.2020 bis 31.3.2022 
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